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Georg-Christoph von Unruh

Die kommunale Selbstverwaltung
Recht und Realität

I. Kommunale Selbstverwaltung als verfassungsrechtliches Prinzip
1. Demokratie und Selbstverwaltung

Das Grundgesetz hat sich nach den Worten des
Bundesverfassungsgerichts „für eine auf Selbstver-
waltungskörperschaften aufgebaute .gegliederte
Demokratie* entschieden“, wie sich aus dem Inhalt
des Art. 28 GG ergibt 1). Nach der Bestimmung sei-
nes 1. Absatzes muß „das Volk in Kreisen und Ge-
meinden eine Vertretung haben“, die nach densel-
ben Grundsätzen zu bilden ist wie der Bundestag
und die Parlamente der Länder. Da sich diese Be-
stimmung unmittelbar an die im vorhergehenden
Satz enthaltene Vorschrift anschließt, wonach die
verfassungsmäßige Ordnung den „Grundsätzen des
republikanischen, demokratischen und sozialen
Rechtsstaates“ entsprechen muß, besitzt die Ver-
vielfältigung des gebietlichen Wirkungsbereiches
des Volkes — in engeren oder weiträumigeren
Siedlungseinheiten wie in Ländern und im Staat —
einen hervorgehobenen verfassungsrechtlichen
Rang. Durch die Einrichtung von Vertretungskör-
perschaften des Volkes in kommunalen Gebieten
wird zugleich eine administrative Dezentralisierung
geschaffen, welche durch die im . Absatz von
Art. 28 GG genannte Selbstverwaltung
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2) gewähr-
leistet ist. Somit findet die in Art. 20 Abs. 2 GG
bestimmte horizontale Gewaltengliederung mittels
Trennung der Legislative (Gesetzgebung) von der
Exekutive (Regierung und Verwaltung) sowie der
Justiz (Rechtsprechung) eine Ergänzung durch die
vertikale Gliederung der Administrative (Verwal-
tung) als eines Bestandteiles der vollziehenden Ge-
walt. Dabei beschränkt sich die in Art. 28 GG ge-
troffene Regelung nicht wie eine Dekonzentration
auf die Verteilung von Zuständigkeiten von einer
Oberbehörde auf andere Dienststellen, sondern be-
läßt den ausführenden Behörden der kommunalen
Körperschaften einen gesetzlich gebundenen eige-
nen Wirkungsbereich. Die Verantwortung hierfür
liegt bei den gewählten Vertretern des Volkes in 
den Gemeinden, Gemeindeverbänden und Krei-
sen, die einer Rechtsaufsicht, nicht jedoch einer
weiterreichenden Fachaufsicht durch staatliche Be-
hörden unterworfen sind. Dies gilt, soweit nicht
vom Gesetzgeber den Gemeinden und Kreisen sol-

ehe öffentlichen Aufgaben zur Erledigung übertra-
gen sind, die eine einheitliche Bearbeitung aus
rechtsstaatlichen Gründen erfordern.
Weder bundes- noch landesrechtlich bestehen, un-
geachtet ihrer Gebietsgröße oder Einwohnerzahl,
wesentliche Unterschiede zwischen den Gemein-
den. Die Bezeichnung „Stadt“ ist historisch be-
dingt, und Dörfer gibt es von Rechts wegen eben-
sowenig wie Landgemeinden. Die verbindende
Rechtsstellung als Gemeinde läßt die zwischen ih-
nen bestehenden beträchtlichen Unterschiede
außer Betracht.

Durch den in Art. 28 Abs. 2 GG bestimmten und
gleichzeitig begrenzten Wirkungsbereich — eine
konstitutionelle Eigenart und ohne historisches
Vorbild — sind indessen nicht alle Probleme der
Beziehungen zwischen dem Ganzen und seinen Tei-
len im demokratischen Rechtsstaat gegenstandslos
geworden3), obwohl die Teile erstmals in das
Ganze als wesentliche Bestandteile eingefügt sind.
Anders war ihre Stellung nach Art. 127 der Weima-
rer Reichsverfassung von 1919 festgelegt durch die
wenig verbindliche Bestimmung: „Gemeinden und
Gemeindeverbände haben das Recht der Selbstver-
waltung innerhalb der Schranken der Gesetze“. Da
die Verfassung selbst keinen Hinweis auf den Um-
fang dieser Schranken des Gesetzgebers gab, fol-
gerte die herrschende Ansicht aus dem demokrati-
schen Prinzip, daß Entscheidungen und Maßnah-
men von Repräsentanten der „Bürgerschaft des
Staates“ generell Vorrang vor dem „Willen der ört-
lichen Bürgerschaft“ besäßen4). Für so einfach
hielt indessen ein damals noch junger Politiker,
Theodor Heuss, die Regelung des Verhältnisses
von Demokratie und Selbstverwaltung nicht und
warnte deshalb vor einer vereinfachenden Behand-
lung des Themas: „Es genügt nicht, die erhabenen
Gedanken des Freiherrn vom Stein zu bejahen und



auszusprechen, daß die Selbstverwaltung die Schule
der Demokratie sei. Man muß vielmehr die Schwie-
rigkeiten sehen und aussprechen, die mannigfach
genug sind.“5)
Als diese Zeilen geschrieben wurden, schienen sich 
in Deutschland politische Kräfte, die von einem
durch den verlorenen Krieg kaum erschütterten
Fortschrittsvertrauen geprägt waren, euphorisch
neuen Zielen zuzuwenden. Deshalb wandte sich der
Schüler von Friedrich Naumann besorgt und kri-
tisch gegen jene „naive Gläubigkeit“, die meinte,
„nur ein Wort zu brauchen, um schon die Erfüllung
zu spüren“, und warnte davor, „mit dem Wort
Selbstverwaltung die Lösungsformel für die Schwie-
rigkeit des Gemeinschaftslebens“6) gefunden zu
haben.
Diese Besorgnis vor einem allzu blinden Vertrauen
auf die menschliche Fähigkeit, soziale und politi-
sche Probleme in gutem Einvernehmen miteinan-
der lösen zu können, wurde damals jedoch von
einem der Väter der Reichsverfassung, Hugo
Preuss, nicht geteilt. Noch Jahre zuvor hatte er
in dem 1912 erschienenen „Handbuch für Politik“
die Überzeugung geäußert, „die kommunale
Selbstverwaltung kann nur im wahren Verfassungs
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staat Wahrheit werden“ 7). Diesen identifizierte der
Autor mit demokratischen Regierungsformen und
führte dazu weiter aus, die Gemeinden könnten
sich in ihrem Wirkungsbereich erst voll entfalten
(um das Anliegen des Freiherrn vom Stein zu erfül-
len, mit der „richtigen Ordnung der Kommunitäts-
sachen einen Zusammenhang zwischen der Nation
und der Staatsverwaltung“8) herzustellen), wenn
sie von der „übergeordneten Macht bürokratischer
Obrigkeit“ befreit wären. Mochte Hugo Preuss die-
ses Anliegen des preußischen Reformers von 1808
auch richtig verstanden haben, so doch nicht — an-
ders als Theodor Heuss — jenes Spannungsverhält-
nis, welches sich in jedem Staat entwickelt9), in 
dem die örtliche Gemeinschaft nicht nur als soziale
Gegebenheit anerkannt ist, sondern — wie nach
dem Grundgesetz — zur politischen Ordnung des
Staates gehört10).

2. Das Vermächtnis des Freiherrn vom Stein
Hier wurde zum ersten Mal in der deutschen Ver-
fassungsentwicklung — ohne Parallelen in anderen

geltenden Verfassungen der Erde — versucht, das
dialektische und pragmatische Spannungsverhältnis
zwischen dem Ganzen und seinen Teilen aufzuhe-
ben oder doch zu mindern. Dies konnte gleichwohl
nur im ständigen Bemühen um die Erkenntnis ge-
schehen, daß es ein Irrtum ist, die kommunale
Selbstverwaltung für eine der Demokratie inhä-
rente oder doch ihr im wesentlichen entsprechende
Einrichtung zu halten. Die Ursachen für diese An-
nahme reichen bis in das Zeitalter des Vormärz
zurück, als ein von den Verfassungszuständen ent-
täuschtes Bürgertum in der Gemeinde die Vertre-
terin des demokratischen Prinzips zu erkennen
glaubte und sie häufig auch als eine der Gesellschaft
zugehörende politische Ordnung verstand. Aus die-
sem Grunde richtete sich sein Postulat nach Ge-
meindefreiheit seit dem frühen 19. Jahrhundert ge-
gen den Staat. Wie weit war dieses, weniger demo-
kratische als liberale, die Teile über das Ganze stel-
lende, kommunale Verständnis von den Vorstellun-
gen des Freiherm vom Stein entfernt! Dieser wollte
nach seinen eigenen Worten mit der Städteordnung
und der im Konzept bereits entworfenen Kreisord-
nung „den Staatsbürger an der Staatsverwaltung
beteiligen“ ), wobei die damit zum Ausdruck ge11 -
brachte Einheit der Verwaltung ebenso wie die
Verpflichtung des Bürgers zum „öffentlichen
Dienst“ bemerkenswert sind. Steins Konzept, ge-
gen monokratische Regierungsform gerichtet und
im Humboldtschen Sinne liberal, trägt deshalb de-
mokratische Züge. Wohl war Stein kein Demokrat
im Sinne von Rousseaus Theorie des Gesellschafts-
vertrages, doch läßt bereits die Erwähnung des
Staatsbürgers erkennen, daß seine Reformen letzt-
lich auf eine verantwortliche Beteiligung von Ver-
tretern der Bevölkerung am politischen Geschehen
im Staat, d. h. an dem Ganzen, gerichtet waren.
Tatsächlich wurde dieses Selbstverwaltungsver-
ständnis weder damals noch später im Sinne des
Reformers vollständig verstanden oder gar befolgt.
Mit demselben Wort verbanden sich vielmehr bald
in Deutschland recht unterschiedliche Vorstellun-
gen und Zielsetzungen.

Deshalb kann auch „die geschichtliche Entwick-
lung“ nur insoweit „als verläßlicher Zeuge für die
enge Verbindung von Demokratie und Selbstver-
waltung in Deutschland angeführt“ ) werden, als
man darin das zwischen beiden
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prinzipiell beste-
hende Spannungsverhältnis der Teile zum Ganzen
erkennt. Daß Stein (und nach ihm Gneist und an-
dere Reformer von 1872 und später) — wie häufig
gerügt wird —, nur den „besitzenden Klassen“ ein



politisches Mitspracherecht einräumen wollten13),
lag vor allem daran, daß damals — besonders in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts — der Bildungs-
stand eines größeren Teiles des Staatsvolkes noch
nicht den Voraussetzungen für eine politische Ver-
antwortung entsprach.

Im übrigen bestanden und bestehen stets größere
und geringere Unterschiede zwischen der Angehö-
rigkeit zum Demos (Volk) und den individuellen
und unmittelbaren Teilnahmebefugnissen am kra-
tein, an der Ausübung seiner Herrschaft. Zunächst
und vielfach bis in die Neuzeit — so auch für den
Freiherrn vom Stein — bildete die Selbständigkeit
des einzelnen als Voraussetzung für die Unabhän-
gigkeit seiner politischen Entscheidungen das Kri-
terium für seine staatsbürgerliche Qualifikation.
Das war ebenso in der Antike wie auch im Mittel-
alter der Fall, als sozial selbständige Persönlichkei-
ten — in Ständen auf Landtagen versammelt — ei-
ner fürstlichen Monokratie entgegenzuwirken ver-
mochten, wie es in England 1215 geschah, als der
König den mächtigsten seiner Untertanen ihre Frei-
heit vor Willkür in der Magna Charta Libertatum
verbriefte. Von dort nahmen Parlament und Demo-
kratie in Großbritannien ihren Ausgang14). Eine
Gliederung der demokratischen Regierungsform
erfolgt hier wie in den meisten so verfaßten Staaten
der Gegenwart durch Wahlrecht und Wahlverfahren,
während die dadurch erstrebte Vermeidung von un-
beschränkter Herrschaft im Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland auf andere Weise, als
eine „deutsche Eigenart“, verwirklicht werden soll,
wie sie in Art. 28 Abs. 1 und 2 GG konstituiert
ist.

3. Verfassungsrechtliche Grundlagen

Dieser Artikel schreibt zunächst vor, daß „die ver-
fassungsmäßige Ordnung in den Ländern den
Grundsätzen des republikanischen, demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaates im Sinne des
Grundgesetzes“ zu entsprechen habe, um im fol-
genden Satz zu bestimmen, daß „in den Ländern,
Kreisen und Gemeinden das Volk eine Vertretung“
besitzen müsse, die entsprechend dem Wahlverfah-
ren zum Bundestag zu bilden ist. Diese Vorschrift
macht eine weitere Bestimmung darüber erforder-
lich, welche öffentlichen Aufgaben von diesen ver-
schiedenen Volksvertretungen ohne Schaden für
das Ganze wahrgenommen werden müssen und
dürfen.

Die Volksvertretungen im Bund und in den Län-
dern besitzen gemäß Art. 20 Abs. 1 und Art. 30 in
Verbindung mit Art. 70 ff. GG staatliche Aufga-
ben, nämlich die Gesetzgebung und die Kontrolle
der Regierungen. Auch die übrigen Volksvertre-
tungen tragen eine Verantwortung15), und zwar für
einen Teil der administrativen Angelegenheiten.
Auf diese Weise erfährt die in Art. 20 Abs. 2 GG
konstituierte Gliederung der Staatsgewalt in Legis-
lative, Exekutive und Justiz eine vertikale Ergän-
zung dadurch, daß die zur Exekutive gehörende
Verwaltung durch Art. 28 Abs. 2 GG dezentrali-
siert ist. Die Formulierung der darin enthaltenen
institutioneilen Gewährleistung der kommunalen
Selbstverwaltung ist allerdings nicht unproblema-
tisch: Den Gemeinden muß „das Recht gewährlei-
stet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft in eigener Verantwortung zu regeln“,
wiewohl „im Rahmen der Gesetze“. Daß es sich
hierbei um das Recht der Selbstverwaltung handelt,
folgt aus dem Inhalt des nächsten Satzes, der mit
der Konjunktion „auch“ den inhaltlichen Zusam-
menhang zum vorhergehenden Satz herstellt und
bestimmt, daß dieses, wenn auch konstitutionell
modifiziert, ebenso den Gemeindeverbänden zu-
stehen solle.

Das Recht der Selbstverwaltung ist, wie sich aus
dem Inhalt des Wortes ergibt, eine administrative
Befugnis: Kommunale Vertretungskörperschaften
dürfen „alle Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft eigenverantwortlich regeln“. Fraglich
ist nur, was zu diesen „Angelegenheiten“ gehört,
deren Bezugsobjekt — die örtliche Gemeinschaft in
der mobilen Industriegesellschaft — nicht mehr un-
angefochten als Kriterium für Ordnung und Be-
grenzung von menschlichen . Siedlungsverbänden
gelten kann. Die Homogenisierung vieler menschli-
eher Lebensverhältnisse, aber auch die zuneh-
mende Verflochtenheit von öffentlichen Aufgaben
zum Schutze des Menschen und zur Wahrung des
Friedens untereinander, führten zwangsläufig zur
Zunahme von normativen und administrativen
Maßnahmen für die Erfüllung dieser öffentlichen
Aufgaben. Auf diese Weise erleiden nicht nur lo-
kale Individualitäten, sondern auch der Entschei-
dungsraum der kommunalen Vertretungskörper-
schaften — Gemeinderat und Kreistag — Einbu-
ßen, die durch die unzulängliche finanzielle Aus-
stattung der meisten Selbstverwaltungskörperschaf-
ten besonders ins Gewicht fallen. So wird der Frei-
raum zur selbständigen Regelung von Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft derart einge-
schränkt, daß — ungeachtet aller noch so gut ge-
meinten gegenteiligen Beteuerungen — das konsti-
tutionelle Konzept der gegliederten Demokratie
und der sich daraus ergebenden Dezentralisation
der öffentlichen Verwaltung fragwürdig wurde. Zu-



treffend wurde dann auch als Fazit in bezug auf die
örtliche Aufgabenerfüllung festgestellt ) , daß „das
Verständnis gemeindlicher Selbstverwaltung auch
Ausdruck eines bestimmten Staatsverständnisses
ist“, das aber auch dementsprechend
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von allen für
die freiheitliche Grundordnung politische Verant-
wortung tragenden Persönlichkeiten anerkannt und
beachtet werden muß. Beachtet man den verfas-
sungsrechtlich vorgegebenen Handlungsspielraum
der kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften
von Seiten des Gesetzgebers und der Regierungen
nicht, so wächst bei den gewählten kommunalen
Körperschaften die richtig diagnostizierte Versu-
chung, „gesamtpolitische und in die Bundeszustän-
digkeit fallende Entscheidungen regional oder ört-
lich zu konterkarieren“. Besonders bedenklich
wirkt diese Beobachtung im Zusammenhang mit
der solche Tendenzen eher fördernden als hemmen-
den Judikatur, wenn etwa in höchstrichterlichen
Entscheidungen die Kompetenz der gewählten
kommunalen Organe nicht mehr aufdie administra-
tive Tätigkeit der „Regelung von Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft“ beschränkt, sondern
sogar auf solche Angelegenheiten ausgedehnt wird,
zu deren Behandlung der Rat „offensichtlich unzu-
ständig“ ist ). Auf diese Weise wird die „deutsche
Eigenart“ des demokratischen Regierungssystems
nach dem Grundgesetz zwangsläufig Schaden erlei-
den.

4. Kommunale Strukturprobleme

In dieser Eigenart kommt die Institutionalisierung
von Verantwortlichkeit zum Ausdruck, durch die
das im Gesellschaftsvertrag von Rousseau 1762
konzipierte Demokratieverständnis und das Amts-
prinzip konstitutionell eine Synthese erfahren ha-
ben. Sie konkretisiert sich in einer — nach den
Worten des Bundesverfassungsgerichts — „auf
Selbstverwaltungskörperschaften aufgebauten ge-
gliederten Demokratie“ ) , die auf diese Weise zu18 -
gleich eine Vervielfältigung erfährt, welche einen
Leitbegriff bildet, der allerdings wiederum Pro-
bleme der richtigen Einordnung hervorruft ).19

Diese zu lösen, trägt dazu bei, den Gefahren einer
Entartung der Demokratie zu begegnen, der sie wie

jede Regierungsform ausgesetzt ist. Bei ihr liegt der
Ansatz für eine solche Entwicklung im Drang zu
unbeschränkter Egalisierung, die „nicht mehr Frei-
heit, sondern mehr Herrschaft bedeutet“. Anderer-
seits kann eine „Ideologie der Ungebundenheit und
der Ansprüche zu immer neuen Ausbruchsversu-
chen aus der demokratischen Gleichheitsordnung
führen, bis hin zur Leugnung des Ordnungsgedan-
kens“. Diese wiederum macht die Gefahren einer
übersteigerten Freiheit deutlich, die dann leicht den
Ruf nach einem wie auch immer genannten „Füh-
rer“ auslösen kann20).
Solchen Problemen des Ganzen entsprechen jene,
die in ihren Teilen erwachsen. Eine Schwierigkeit
für die Behandlung von Angelegenheiten der kom-
munalen Selbstverwaltung bietet bereits der be-
trächtliche Unterschied der Gemeinden nach Ein-
wohnerzahl, Flächengröße und Struktur: Unter die-
sen Begriff fallen Groß-, Mittel- und Kleinstädte
wie Dörfer, die ebenfalls bereits die Einheitlichkeit
ihres Charakters verloren haben. Gewiß stellen un-
ter ihnen die größeren Städte nicht nur ein admini-
stratives, sondern auch im weiten Sinne des Wortes
politisches Potential dar. Nichtsdestoweniger gel-
ten auch für sie die Probleme, die prinzipiell das
Verhältnis zwischen Demokratie und kommunaler
Selbstverwaltung betreffen, wiewohl es bei kleine-
ren Orten häufig für die hier Verantwortlichen
spürbarer wird.

Nach wie vor unterscheidet sich noch die Form der
Staatsverwaltung, der das hierarchisch-monokrati-
sche System und die bestimmende Tätigkeit von
Fachleuten das Gepräge geben, von der anders ge-
arteten kommunalen Selbstverwaltung mit ihrer
kollegialen Arbeitsweise im Zusammenwirken von
jeweils auf Zeit gewählten Organwaltern. Auch hier
hat sich jedoch ein bemerkenswerter Wandel des
Ehrenamtes seit dem vorigen Jahrhundert vollzo-
gen: Sollte noch nach den Vorstellungen des Frei-
herrn vom Stein ihr Inhaber alle damit verbunde-
nen Angelegenheiten selbst und ohne Inanspruch-
nahme von öffentlichen Mitteln erledigen, so
schlossen doch bald die Vielfältigkeit und Komple-
xität der Aufgaben der Industriegesellschaft in den
meisten Städten, aber bald auch in den Dörfern,
diese ehrenamtliche Arbeitsweise aus. Der haupt-
beruflich tätige Sachverständige wurde unentbehr-
lich, doch mittelbar oder auch unmittelbar in den
Fachausschüssen kontrolliert durch die gewählten
Vertreter der Bürgerschaft. Bei ihnen vollzogen
sich indessen auch insoweit Veränderungen, als sie
stärker als in der Vergangenheit von ihren Parteien
nominiert und als Angehörige einer solchen Liste



gewählt wurden. Hatte noch bei den ersten Kom-
munalwahlen nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges in manchen Orten die Parole gelautet: „Fort
mit der Parteipolitik aus dem Rathaus“, so wirkte
sich bald die in Art. GG konstituierte Stellung
der politischen Parteien auch auf die Kommunalpo
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-
litik aus. Dieser Begriff wird leider mißverstanden,
da es sich, wie gesagt, bei der kommunalen Selbst-
verwaltung, ihrem Wesen und ihrem Umfang nach,
um die „ausführende und gestaltende Wahrneh-
mung von öffentlichen Angelegenheiten“, um ei-
nen Teilbereich der Administrative, handelt. Es ist 
deshalb nur statthaft, in diesem Zusammenhang das
Politische als „das Tun im Staat, aus dem Staat und

für den Staat“ 21) — das heißt, unter Beachtung der
verfassungsrechtlich gesetzten Grenzen der Kom-
petenzen in den jeweiligen Gebieten des Staates, so
auch der Gemeinden und Kreise — zu verstehen.

Tatsächlich wirken sich die bestehenden Interde-
pendenzen der Organisation der Parteien auch auf
die kommunalen Verhältnisse aus und führen
manchmal zu Entscheidungen personeller und sach-
licher Art, die dem Ansehen der Parteien in den
Augen der Bürger eher abträglich als förderlich
sind. Freie Wählergemeinschaften und Rathauspar-
teien sind unschwer auch insoweit als Ausdruck
bürgerlichen Unmuts zu erkennen.

II. Die Verfassung der kommunalen Körperschaften

1. Die Entwicklung der kommunalen Selbstver-
waltung

Der Bürger ist seit dem Mittelalter der Inbegriff des
eine eigene Freiheit bewahrenden Bewohners einer
Stadt genannten und dadurch eine hervorgehobene
Rechtsstellung besitzenden Gemeinde. An sie
knüpft die neuzeitliche Entwicklung der kommuna-
len Selbstverwaltung an, die mit der 1808 in Preu-
ßen erlassenen Städteordnung beginnt. Diese Orte
boten nicht nur aus historischen Gründen die beste
Voraussetzung für den Beginn einer verfassungs-
mäßigen Ordnung des Staates, sondern auch weil
hier die Voraussetzungen für die Übernahme von
öffentlichen Ehrenämtern gegeben waren. Hier war
bereits im 18. Jahrhundert das Bürgertum zu Besitz
und Bildung in einem Maße gelangt, wie es sich auf
dem flachen Lande, im Dorf, erst während des
19. Jahrhunderts durch das Schulwesen und die
Verbesserung der agrarischen Infrastruktur entwik-
keln konnte. Zwar hatte sich auch hier eine genos-
senschaftliche Verwaltung der eigenen Angelegen-
heiten erhalten, doch wurde diese erst in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Gemeinde-
ordnungen gesetzlich geregelt und den Grundsät-
zen der Städteordnung von 1808 angepaßt.

Ähnlich verlief auch die Entwicklung des kommu-
nalen Verfassungsrechts in den übrigen Teilen
Deutschlands, wobei die Länder manche unter-
schiedlichen Organisationsformen — mit bis in die
Gegenwart unterschiedlichen Typen — schufen.
Neben der süddeutschen gibt es eine norddeutsche
Ratsverfassung sowie eine Bürgermeisterverfas-
sung. Nach der süddeutschen Ratsverfassung ist der
vom Volk gewählte kommunale Hauptverwaltungs-
beamte zugleich Vorsitzender der ebenfalls vom
Volk im Ort gewählten kollegialen Vertretung. Da-
gegen ist nach der norddeutschen Ratsverfassung
der Bürgermeister lediglich Vorsitzender der ge-
wählten Vertretungskörperschaft, während ein
Hauptverwaltungsbeamter die Verwaltungsge-
schäfte leitet. Die Magistratsverfassung, welche

durch die Preußische Städteordnung 1808 einge-
führt wurde, gilt nur in den Städten Schleswig-Hol-
steins, den meisten Gemeinden Hessens sowie in
Bremerhaven. Hiernach bestellt der unmittelbar
von den Einwohnern gewählte Rat ein weiteres
Kollegium aus ehren- und hauptamtlich tätigen Mit-
gliedern unter Vorsitz eines fachkundigen Bürger-
meisters für die Erledigung der laufenden Verwal-
tungsgeschäfte.

Die Bürgermeisterverfassung geht auf das zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts in den zu Frankreich ge-
hörenden Teilen des Rheinlandes eingeführte Mai-
rie-System zurück. Der vom Volk gewählte Rat
wählt einen Oberbürgermeister mit haupt- oder
ehrenamtlich tätigen Beigeordneten für die Füh-
rung der Verwaltungsgeschäfte. Mit seiner Wahl
erwirbt der Bürgermeister die Stellung eines Rats-
vorsitzenden. Diese Form der Gemeindeverfassung
gilt — wiederum mit mancher Modifizierung — in
den kleineren Gemeinden Hessens, in Rheinland-
Pfalz, im Saarland sowie in den Landgemeinden
Schleswig-Holsteins.

Die in Bayern und in Baden-Württemberg geltende
süddeutsche Ratsverfassung geht in ihrer histori-
schen Entwicklung von dem Grundsatz aus, daß der
gewählte Rat zugleich beschließendes und vollzie-
hendes Organ222) ist. Deshalb handelt der ihm vor-
sitzende, ebenfalls unmittelbar von den Bürgern



gewählte Bürgermeister nicht kraft eigener „Organ-
befugnis“. sondern im Namen und im Auftrag des
Rates. Er besitzt jedoch insoweit eine Organstel-
lung. als er kraft Gesetzes auch selbständige Maß-
nahmen zu treffen, insbesondere auf die Rechtmä-
ßigkeit der Beschlüsse des Rates zu achten hat.
Die norddeutsche Ratsverfassung lehnt sich an das
britische System der local authorities an und wurde
in der britischen Besatzungszone am 1. April 1946
eingeführt. Die Länder dieser Zone haben sie spä-
ter entweder wie Schleswig-Holstein abgeschafft
oder doch erheblich verändert, so in Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen. Die modifizierte Rats-
verfassung Niedersachsens kennt drei Organe: den
Rat. den aus seiner Mitte gewählten Verwaltungs-
ausschuß sowie den ebenfalls von ihr gewählten
Gemeindedirektor, der in Städten Stadtdirektor
oder Oberstadtdirektor heißt. Er leitet den Ge-
schäftsgang der Verwaltung und wacht ebenfalls
über die Rechtmäßigkeit der Ratsbeschlüsse.
Selbständig handelt er für die ihm vom Staat über-
tragenen Aufgaben der Gefahrenabwehr. Eine
ähnliche Stellung besitzt der kommunale Hauptver-
waltungsbeamte in Nordrhein-Westfalen, wo es
keinen Verwaltungsausschuß gibt. Im übrigen be-
stehen kraft Gesetzes manche Unterschiede in der
Erledigung der laufenden Geschäfte der Gemein-
den, so bei Aufgaben des „übertragenen Wirkungs-
kreises“, womit regelmäßig der als Wahlbeamter
bestellte Hauptverwaltungsbeamte betraut ist, der
insoweit einer zuständigen staatlichen Behörde un-
ter dem Innenminister verantwortlich ist.

So vielfältig auch das Bild der Verfassungstypen der
Gemeinden in den deutschen Ländern anmutet, so
hat sich doch durch die „Kräfte des Faktischen“
pragmatisch eine gewisse Homogenität entwickelt,
weil das sachverständige Beamtentum in hohem
Maße die Verantwortung für den Vollzug der Ge-
schäfte besitzt, während dem Rat die Bestimmung
der Richtlinien durch Normsetzungen und allge-
meine Beschlüsse vorbehalten ist. Nichtsdestoweni-
ger bilden alle kommunalen Organe eine für die
Verwaltung der Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft verantwortliche Einheit, wofür auch die
vom Rat aus seiner Mitte bestellten Fachausschüsse
durch ihr Zusammenwirken mit den Behördenan-
gehörigen sorgen.

Einen Mißstand der deutschen Kommunalverfas-
sung bildet die unterschiedliche Titulatur von Rats-
vorsitzenden und Hauptverwaltungsbeamten. Bis
1945 war gemeinhin in Deutschland die Bezeich-
nung Bürgermeister für den Hauptverwaltungsbe-
amten einer Stadt üblich, der auch Vorsitzender des
Rates sein konnte. Die britische Besatzungsmacht
änderte die Bezeichnung der Amtswalter. So hieß
hinfort der Ratsvorsitzende Bürgermeister und der
Hauptverwaltungsbeamte Stadt- oder Gemeindedi-
rektor, eine bis dahin in Deutschland kaum be-
kannte Bezeichnung. Ähnlich verfuhr man auch in
den Kreisen, wo der Ratsvorsitzende hinfort Land-

rat hieß, ohne irgendwelche Verwaltungskompe-
tenzen zu besitzen, für die der Kreis- oder Ober-
kreisdirektor verantwortlich war und ist. In Schles-
wig-Holstein nahm man allerdings später die ur-
sprünglichen Bezeichnungen für die Hauptverwal-
tungsbeamten wieder auf, die in der amerikani-
schen und in der französischen Besatzungszone, wo
man das vor 1933 geltende Kommunalrecht wieder-
herstellte, ohnehin nicht verändert worden wa-
ren.

2. Die Gemeindeverbände

Gemeinde und Gemeindeverbände sind anderwei-
tige Bezeichnungen für die in Art. 109 Abs. 4
Satz 1 GG genannten „Gebietskörperschaften und
Zweckverbände“. Zweckverbände sind korpora-
tive Verbindungen zur zweckmäßigen, effektiven
Erledigung einer öffentlichen Aufgabe. Sie sind
Gemeindeverbände im bundkörperschaftlichen
Sinne. Auf derartige Einrichtungen ist jedoch der
Begriff Gemeindeverband nicht beschränkt. Er ist
vielmehr ein Oberbegriff für alle kommunalen Ein-
richtungen, die neben der Gemeinde bestehen,
dazu gehört vor allem der Kreis wegen des in
Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG vorgeschriebenen Wahl-
verfahrens für die Vertretungskörperschaft durch
das in ihm lebende Volk, d. h. durch seine Einwoh-
ner als seine Mitglieder. Soweit jedoch Gemeinde-
verbände keine vom Volk in ihrem Gebiet unmit-
telbar gewählte Vertretungskörperschaft besitzen,
müssen sie als Zweckverbände betrachtet werden
wie etwa die Ämter in Schleswig-Holstein oder an-
dere kommunale Zusammenschlüsse zu einem oder
mehreren bestimmten Zwecken.

3. Der Kreis

Einen Gemeindeverband im funktionalen Sinn
stellt auch der Kreis dar, der als eine Gebietskör-
perschaft ebenso wie die Gemeinde in der durch
Art. 28 Abs. 1 GG vorgeschriebenen Verwaltungs-
organisation der Bundesrepublik ein wichtiges
Glied, insbesondere zur Stärkung der Leistungs-
kraft von ländlichen Gemeinden, bildet. Die kreis-
angehörigen Gemeinden sind jedoch nicht korpora-
tive Mitglieder des Kreises. Die Mitgliedschaft be-
sitzen vielmehr die Angehörigen des „Volkes im
Kreis“. Den Gemeinden artgemäß gleichgestellt, ist
auch das Recht der Selbstverwaltung für ihn ge-
währleistet, wenn auch unter gesetzlichen Vorbe-
halten23). Sein Name und die Grundzüge seiner
„Ordnung“ führen auf regionale Verbände in den
ostelbischen Gebieten des Reiches zurück, wo ein
starkes genossenschaftliches Element die Aus-
bildung der landesfürstlichen Amtsverwaltung
hemmte und beschränkte. Mochten auch bis ins
19. Jahrhundert hinein die politischen Repräsen-
tanten vornehmlich Angehörige der Ritterschaft



oder Gutsbesitzer sein, so blieb doch durch ihren
Einfluß im Zeitalter des Absolutismus in den bran-
denburgisch-preußischen Kreisen die Teilnahme
von „landbewohnenden Leuten“ an öffentlichen
Angelegenheiten erhalten. Die vom Freiherrn vom
Stein bereits 1808 geplante Einfügung des Kreises
in den Verfassungsstaat ließ sich in Preußen erst
durch die Kreisordnung 1872 verwirklichen, die mit
der Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit
verbunden war.
Eine Mittlerstellung zwischen Staats- und Selbst-
verwaltung nahm in genuiner Fortsetzung eines
jahrhundertelangen Prozesses der Landrat ein, der
als staatlicher Beamter gewählter Vorsitzender des
Kreistages (Vertretungskörperschaft der Einwoh-
ner) wie des Kreisausschuß genannten engeren kol-
legialen Beschlußorganes war und die laufenden
Geschäfte führte.

Die Bezeichnung „Kreis“ wurde am 1. Januar 1939
für alle Bezirke im Reich eingeführt, die struktur-
gemäß den Kreisen in Preußen entsprachen. Die
herkömmliche gebietskörperschaftliche Verfassung
bestätigte dann Art. 28 GG mit dem Gebot einer
unmittelbar vom „Volk im Kreis“ zu wählenden
Vertretungskörperschaft. Somit besteht der Kreis
als kommunale Einheit, zugleich jedoch durch ko-
operative Funktionen als ein Gemeindeverband.
Dadurch wird jedoch das Charakteristikum des
Kreises nicht bestimmt. Seine Mitglieder sind viel-
mehr die Einwohner seines Gebietes, das aus der
Fläche der zu ihm gehörenden Gemeinden besteht.
Um jedoch ein Übergewicht von großen Städten
innerhalb des Kreises zu vermeiden, gliederte man
solche aus den Kreisen aus und schuf damit kreis-
freie Städte, von denen es in der Bundesrepublik 88
(neben 234 Kreisen) gibt.

III. Daseinsvorsorge durch eigene und übertragene Angelegenheiten

Die örtliche Gemeinschaft läßt sich nicht lediglich
geographisch oder technisch-quantitativ bestim-
men. Die Wortbildung hat vielmehr soziologisch-
politischen Gehalt. Deshalb definiert man sie als
„in einem wirtschaftlich, ökologisch, strukturell
gleichförmigen und emotional überschaubaren
Raum entstandenen Zusammenhang von nachbar-
schaftlicher Verbundenheit“24). Ihre Angelegen-
heiten sind die aus dem räumlich-nachbarschaftli-
chen Zusammenleben der Menschen sich ergeben-
den Belange. Es handelt sich dabei um „die An-
strengungen zur bestmöglichen Verwirklichung der
gemeinsamen Lebensinteressen eines Siedlungsrau-
mes, welche in seiner Leistungskraft liegen“25).
Uber die hierfür erforderlichen Maßnahmen und
ihre Durchführung können die Gemeinden und Ge-
meindeverbände gemäß Art. 28 Abs. 2 GG in eige-
ner Verantwortung befinden.

Daraus folgt, daß man die Angelegenheiten der ört-
lichen Gemeinschaft nicht auf ein bestimmtes Ge-
biet beschränken kann. Die kategorialen Grund-
daseinsfunktionen des Menschen wie vor allem:
Wohnen, soziales Zusammenleben, Arbeiten, Sich
Versorgen, Bildung, soziale Hilfestellung und Teil-
nahme am Verkehr vollziehen sich nicht mehr wie
früher am selben Ort im Sinne einer zusammenhän-
genden Siedlung. Ort hat überdies in der Sprach-
entwicklung manche Wandlungen erfahren und läßt
sich nicht ausschließlich auf einen bestimmten Ty-
pus einer Wohnstatt beschränken. Wesentlich sind
das Vorhandensein einer bestimmten „Gemein-
samkeit der Interessenlage der Einwohner“ und

dazu dienende geeignete Kommunikationsdisposi-
tionen, insbesondere eine günstige Verkehrser-
schlossenheit.

So verstanden, ist der Begriff „Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft“ nach wie vor praktikabel
und läßt sich unter Beachtung des systematischen
Zusammenhanges im Grundgesetz verfassungskon-
form interpretieren. Danach stellt die kommunale
Selbstverwaltung keinen Gegensatz zur staatlichen
Verwaltung dar, sondern ist als ein besonderer Ge-
genstand im administrativen Gefüge des Staates
verankert. Art. 28 GG verteilt die Verantwortung
für die unterschiedliche Erledigung von öffentli-
chen Angelegenheiten auf mehrere korporative
Träger, die im Staat der Bundesrepublik miteinan-
der verbunden sind. Aus dem Inhalt von Art. 28
Abs. 2 GG ergibt sich eine verfassungsrechtlich ge-
währleistete „Allzuständigkeit“, wodurch die Indi-
vidualität einer jeden Gemeinde gesichert wird.
Dieser Grundsatz der Universalität des Wirkungs-
kreises ist eine Eigenart des deutschen Kommunal-
rechts, während in anderen europäischen Ländern
der Grundsatz der Spezialität gilt, wonach den
kommunalen Körperschaften bestimmte Angele-
genheiten durch Gesetz überwiesen werden. Uni-
versalität bedeutet jedoch keine „Totalität“, wo-
nach keine andere Behörde im gemeindlichen
Raum geduldet werden dürfte, die für allgemeine
staatliche Angelegenheiten eingerichtet ist, wie für
Steuer- und Verkehrswesen oder Angelegenheiten
der Landesverteidigung.



Zwar ist der Katalog der freiwilligen Aufgaben ei-
ner Gemeinde praktisch unbegrenzt, doch richtet er
sich sowohl nach lokalen Bedürfnissen wie nach der
Leistungsfähigkeit des Trägers. Außerdem hat der
Gesetzgeber — seit § 66 der Preußischen Städte-
ordnung von 1808 und des österreichischen Geset-
zes über das Gemeindewesen vom 5. März 1862 —
einen selbständigen vom übertragenen Wirkungs-
kreis der Gemeinde getrennt. Bei letzterem handelt
es sich um Aufgaben, die aus rechtsstaatlichen
Gründen überall einheitlich geregelt und ausge-
führt werden müssen. Überdies müssen bestimmte
im sozialen Rechtsstaat unabdingbare Angelegen-
heiten auch tatsächlich von den Gemeinden wahr-
genommen werden. Deshalb ordnet der Gesetzge-
ber Pflichtaufgaben an, welche die Gemeinden un-
terbestimmten Voraussetzungen erledigen müssen.
Im einzelnen steht ihnen dabei jedoch ein weiter
Spielraum für selbständige Gestaltung zur Verfü-
gung. Nimmt jedoch eine Gemeinde eine solche
Aufgabe wahr, zu der sie nicht verpflichtet ist, muß
sie jedenfalls die einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften berücksichtigen. Das gilt etwa für karita-
tive und medizinische Anstalten, für die Wasserver-
und Entsorgung, für Verkehrseinrichtungen, die
Pflege von Kunst, Wissenschaft und Sport, die Er-
wachsenenbildung sowie den Ausbau von Kommu-
nikationswegen und Grünanlagen im Ort. Inhalt-
lich sind die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises
bisher nur einmal in Art. 57 der Bayerischen Ge-
meindeordnung in einem Katalog erfaßt worden:
„In den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit“ sollen
die Gemeinden „die öffentlichen Einrichtungen
schaffen und erhalten, die nach den örtlichen Ver-
hältnissen für das wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, ins-
besondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der
Feuersicherheit, der öffentlichen Reinlichkeit, des
öffentlichen Verkehrs, der Gesundheit, der öffent-
lichen Wohlfahrtspflege einschließlich der Jugend-
fürsorge und Jugendpflege, des öffentlichen Unter-
richts und der Erwachsenenbildung, der Jugender-
tüchtigung und der Kultur- und Archivpflege“. Wie
aus dem Wort „insbesondere“ hervorgeht, ist dieser
Katalog nicht abschließend, sondern kann durch
den Gesetzgeber wie durch Entscheidungen der zu-
ständigen kommunalen Organe ausgedehnt wer-
den. Maßgebend ist und bleibt die Leistungsfähig-
keit eines Ortes.

Dieser Katalog enthält jedoch Aufgaben, die nach
herrschender Lehre durchaus nicht zum eigenen
Wirkungskreis einer Gemeinde gehören, sondern
teils als Pflichtaufgaben, teils als solche des übertra-
genen Wirkungskreises wahrzunehmen sind, wie
vor allem die Aufgaben der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung, d. h. die Gefahrenabwehr im weiten
Sinne des Wortes oder die Polizei. Auch die Wohl-
fahrtspflege ist inzwischen als Sozialhilfe zu einer
Pflichtaufgabe geworden. Bei dieser Fremdverwal-
tung sind die kommunalen Hauptverwaltungs-
beamten nebst ihren Mitarbeitern an Aufträge und
Weisungen von staatlichen Dienststellen gebunden.
Würde dieses Verfahren nicht praktiziert, so müß-
ten staatliche Behörden im lokalen Bereich ein-
gerichtet werden, um Aufgaben zu erledigen,
die ihrem Wesen nach im Gebiet des Staates
nach streng zu beachtenden einheitlichen Richt-
linien durchgeführt werden müssen. So hat man
einen praktikablen Weg genommen, der
für den Staat wie für die Gemeinden, die dafür
regelmäßig eine finanzielle Zuweisung erhalten,
Vorteile bietet26).

IV. Grundlagen und Probleme der kommunalen Selbstverwaltung

1. Die kommunale Finanzverfassung
„Die wirkliche Grundlage des Selbstverwaltungsle-
bens sind nicht die Verfassungsgesetze, die von ei-
nem idealistischen Menschenbild und von unreali-
stischen Grundsätzen ausgehen“, sondern die
Rechtsnormen, welche die kommunale Finanzver-
fassung bestimmen27). Ihre inhaltliche Gestaltung
läßt sich auch unmittelbar aus einer Vorschrift des
Grundgesetzes entnehmen: Art. 115 c Abs. 3 GG
bestimmt nämlich, daß im Verteidigungsfall bei der

Gesetzgebung die „Lebensfähigkeit der Gemein-
den und Gemeindeverbände, insbesondere auch in
finanzieller Hinsicht, zu wahren“ ist. Hat dieses der
Verfassungsgeber bereits für eine außergewöhn-
liche Lage vorgeschrieben, so muß die Erhaltung
einer finanziellen Lebensfähigkeit der kommunalen
Körperschaften erst recht im Frieden Beachtung
durch die legislativen Organe finden.

Bis zum Ausgang des Ersten Weltkrieges galt für
die meisten deutschen Gemeinden § 59 der Städte-
ordnung von 1808, wonach „für die Beschaffung der
öffentlichen Geldbedürfnisse die Stadtverordneten
zu sorgen“ hatten. Weiter hieß es, daß alles, „was
zur Befriedigung des öffentlichen Bedürfnisses der
Stadt erfordert wird und aus dem Gemeindeein-
kommen nicht bestritten werden kann, auf die
Stadteinwohner zu verteilen und aufzubringen“ ist.
In dieser Ermächtigung und Verpflichtung kam die



umfassende Steuerautonomie der Städte zum Aus-
druck, wie sie die kommunale Finanzverfassung in
Deutschland kennzeichnete. Traf auch damals be-
reits der Gesetzgeber manche einschränkende Re-
gelungen (z. B. wurden den Kommunen Zuweisun-
gen aus staatlichen Finanzmitteln gewährt), so hul-
digte man doch, vor allem in den Städten, dem libe-
ralen Grundsatz, daß jeder seines Glückes Schmied
sei, und suchte die Unabhängigkeit gegenüber dem
Staat dadurch zu wahren, daß die Gemeinden nicht
seine „Kostgänger“ wurden. Die dadurch bedingte
Ungleichheit zwischen reichen und armen Gemein-
den nahm man um des Prinzips willen in Kauf. Die-
ses Prinzip wurde jedoch zunehmend gefährdet, als
die Verpflichtungen der Kommunen für Für- und
Vorsorge wuchsen28). Die entscheidende Wende
für das kommunale Finanzsystem trat durch die
„Erzbergersche" Reichsfinanzreform Von 1919 ein,
als unter dem Druck der Verpflichtungen des Rei-
ches zur Zahlung von Kriegsschulden die Steuerho-
heit der Gemeinden empfindlich beschnitten
wurde: Einkommen- und Körperschaftssteuern
wurden zu Reichssteuem. Die Grund- und Gewer-
besteuer als Realsteuern wurden den Ländern zuge-
wiesen. Dem direkten Zugriff der Kommunen blie-
ben lediglich einige indirekte Verbrauchs- und Ver-
kehrssteuern wie Vergnügungs-, Hunde-, Ge-
tränke-, Schankerlaubnis- und Jagdsteuer. Im übri-
gen waren die Kommunen auf staatliche Zuweisun-
gen angewiesen.

Die sich aus dieser Veränderung der kommunalen
Finanzverfassung ergebenden Wandlungen für das
Kommunalwesen wurden bereits 1926 erkannt, und
es wurde gefordert, „daß an die Stelle der Überwei-
sung die eigene Beschlußfassung der verantwortli-
chen Körperschaften treten“ müsse, um die kom-
munale Selbstverwaltung zu garantieren29).

1936 erhielten die Gemeinden wieder die Befugnis,
Gewerbe- und Grundsteuern als Gemeindesteuer
zu erheben. Bald darauf erging das Preußische Fi-
nanzausgleichsgesetz vom 10. November 1938, das
Maßstäbe für die weitere Behandlung der kommu-
nalen Finanzen setzte.

Die Finanzordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land ist indessen „vom ersten Tage an durch eine
fehlende Übereinstimmung von Aufgaben, Ausga-
ben und Einnahmen gekennzeichnet“30).

Erst durch das 8. Gesetz zur Änderung des Grund-
gesetzes erhielten in Art. 106 Abs. 6 GG die Ge-
meinden die Realsteuergarantie. Außerdem haben
nach Art. 105 Abs. 2 a GG die Länder und nicht die
kommunalen Gebietskörperschaften „die Befugnis
zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauchs-
und Aufwandsteuern".

Die Gemeinden sind in der Hebung der Realsteu-
em in unterschiedlicher Stärke an allgemeine staat-
liche Bestimmungen gebunden. Besonders proble-
matisch war und ist die Regelung der Gewerbe-
steuer. Auch bei der Hebung der örtlichen Ver-
brauchs- und Aufwandsteuern sind die Kommu-
nen manchen Einschränkungen unterworfen. So
kommt es, daß ein beträchtlicher Teil des kommu-
nalen Haushaltes durch Einnahmen aus dem kom-
munalen Finanzausgleich gedeckt wird. Dieser ver-
folgt das Ziel, die Finanzkraft der Gemeinden der
individuellen Aufgabenbelastung durch allgemeine
und besondere staatliche Zuschüsse anzupassen.
Dieser Ausgleich ist zunächst als ein vertikales Ver-
fahren zu verstehen, enthält jedoch auch eine hori-
zontale Komponente — einen interkommunalen
Ausgleich —, ohne daß zwischen den Kommunen
eine direkte Umverteilung erfolgt31).

Die Gesetze unterscheiden zwischen allgemeinen
Finanzzuweisungen und Zweckzuweisungen. Jene
erhalten die Kommunen zweckfrei zur Deckung des
allgemeinen Finanzbedarfs nach einem bestimmten
Schlüssel, diese zum Ausgleich von unvermeidba-
ren Fehlbeträgen, soweit andere Mittel hierfür
nicht ausreichen.

Zur Bestimmung des Volumens des kommunalen
Finanzausgleichs sind die Aufgaben des Landes und
der Kommunen in Beziehung zueinander zu setzen.
Dabei ist die Festsetzung der Umsatzsteuerauftei-
lung an ein zustimmungsbedürftiges Bundesgesetz
nach Art. 106 Abs. 3 Satz 3 GG gebunden, wäh-
rend die Festsetzung des Volumens des kommuna-
len Finanzausgleichs der Entscheidung des jeweili-
gen Landesgesetzgebers obliegt. Dieser darf über-
dies durch den Finanzausgleich die von Gemeinde
zu Gemeinde bestehenden Finanzkraftunterschiede
nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht
ohne weiteres nivellieren. Es sollen zwar Ungleich-
heiten gemildert, aber nicht eingeebnet werden,
weil eine dadurch bewirkte weitgehende Verein-
heitlichung der gebietskörperschaftlichen Verhält-



nisse mit der gemeindlichen Selbstverwaltung kaum
vereinbar ist. Es würde auch gegen das allgemeine
Willkürverbot verstoßen, wesentlich Ungleiches
gleich behandeln zu wollen.

Dieser Feststellung widerspricht nur scheinbar das
verfassungsrechtliche Gebot in Art. 72 Abs. 2 ünd
106 Abs. 3 GG, um eine „Einheitlichkeit“ der Le-
bensverhältnisse in der Bundesrepublik bemüht zu
sein. Denn diese wäre nur auf Kosten einer dem
Prinzip des Rechtsstaates widersprechenden Nivel-
lierung, wenn überhaupt, erreichbar. Überdies
würde der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit,
die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung
verletzt.

Hierfür hat Art. 106 Abs. 5 GG dem Gesetzgeber
die Möglichkeit eröffnet, bei der Bestimmung über
die kommunale Beteiligung an dem Aufkommen
aus der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer
die Gemeinden selbst die Hebesätze für den Ge-
meindeanteil festsetzen zu lassen. Eine solche Re-
gelung würde die Anteilnahme der meisten steuer-
pflichtigen Einwohner an kommunalen Entschei-
dungen unmittelbar berühren, wenn damit Durch-
führung oder Verzicht von bestimmten gemeindli-
chen Leistungen verbunden wäre. Allerdings ist 
eine diese verfassungsrechtliche Möglichkeit nut-
zende Entscheidung des Gesetzgebers noch nicht
gefallen, zumal sie einer umfassenderen steuerge-
setzlichen Regelung bedürfte, die wiederum für
manche Steuerpflichtigen Nachteile bedeuten
könnte. Ihre Erfüllung würde jedoch den Grundsät-
zen entsprechen, welche die kommunale Selbstver-
waltung nach ihrer Verfassung im Grundsatz tra-
gen, weil auf diese Weise „Last und Lust“ der Ei-
genverantwortung einem größeren Teil des „Volkes
in der Gemeinde“ als bisher übertragen würde und
auf diese Weise die bürgerschaftliche Teilnahme an
der gemeindlichen Entwicklung wüchse32).

Damit würde jedoch nicht die fortdauernde Not-
wendigkeit eines Finanzausgleichs entfallen. Seine
jeweilige Gestaltung ist der sichtbare Prüfstein für
die vorhandene Aufgeschlossenheit der staatlichen
Organwalter gegenüber der kommunalen Selbst-
verwaltung. Gewiß werden hier und auf anderen
Gebieten der öffentlichen Verwaltung staatliche
Regelungen auch im kommunalen Raum notwen-
dig sein und bleiben, doch darf der Staat nicht etwa
eine „Vormundschaft“ im kommunalen Raum be-
anspruchen, wodurch die hierfür verantwortliche
Selbstverwaltung auf die Dauer die Stellung ein-
büßt, die sie im Grundgesetz als wesentlichen Be-
standteil des demokratischen und sozialen Rechts-
staates erhalten hat33).

2. „Verwerfungen“ und andere Probleme für die
kommunale Selbstverwaltung

Seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes sind man-
che „Verwerfungen“ in der Entwicklung der Selbst-
verwaltung -eingetreten. Sie wurden auch nicht
durch die mittels einer Gebietsvergrößerung zwi-
schen 1964 und 1972 erstrebte Stärkung der kom-
munalen Leistungskraft behoben. Statt dessen
brachten diese Gebiets- und Verwaltungsreformen
besonders für die Gemeinden des flachen Landes
und für solche am Rande von Städten einen Verlust
an kommunaler Demokratie, so daß diese Verän-
derungen gar für die „seit Jahrzehnten schwerste
Attacke“ gegen die Selbstverwaltung gehalten wer-
den34).
Vor allem in den größeren Orten verliert die kom-
munale Selbstverwaltung für den einzelnen Bürget
an Anschaulichkeit, wodurch — besonders in gro-
ßen Städten — sein Bewußtsein, Mitglied der Ge-
meinde zu sein, eine Einbuße erfahren kann. Je-
denfalls muß geprüft werden, ob nicht manche öf-
fentliche Aufgabe auf private Träger in kleineren
Zirkeln übertragen werden kann und damit wieder
ein für den Bürger überschaubarer Funktionsbe-
reich geschaffen wird. Andererseits kann er fragen,
warum manche für ihn wichtige Angelegenheiten
wie Sozialversicherung. Arbeitsvermittlung und
Arbeitslosenunterstützung oder Steuerwesen nicht
zur kommunalen Selbstverwaltung gehören und
statt dessen als Sonderbehörden unabhängig von
den Selbstverwaltungsträgern tätig sind. Diese wie-
derum erfuhren immer weitere Einschränkungen
der eigenverantwortlichen Regelung von örtlichen
Angelegenheiten mit der daraus abzuleitenden Be-
fugnis einer individuellen Gestaltung von ihnen,
indem der Gesetzgeber immer mehr einzelne Le-
bensumstände regelt und dadurch „Varianten der
Administrierung verkürzt und die Bürokratie

kräftig fördert“35).

So kam es, daß „der Bestand an Aufgaben im
eigentlich freiwilligen Bereich der Selbstverwaltung
nicht mehr gehalten“ ) werden konnte. Statt gene36 -
reller kurzgefaßter Rechtsnormen sind Weiterbil-
dung, Bibliothekswesen, Musikschulen, Denkmal-



schütz, Sport- und Spielplätze. Kindergärten, Ret-
tungsdienst und Wirtschaftsförderung, um nur
einige Beispiele zu nennen, häufig detailliert gesetz-
lich geregelt. Genügen würde es, wenn allgemeine
Grundnormen zur Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und zur Gefahrenabwehr erlassen,
im übrigen jedoch die konkrete Ausgestaltung hier-
für zu schaffender Anstalten in kommunale Eigen-
verantwortung gelegt würde. Außerdem ist festzu-
stellen, daß manche für den Bürger wichtige kom-
munale Leistungen ihm gar nicht mehr unmittelbar
als solche kommunaler Art ins Bewußtsein kom-
men. Das gilt für die Versorgung mit Energie und
Wasser, für Entsorgung, Krankenpflege und Kran-
kenversorgung, Betreuung von Kindern, Jugendli-
chen und Alten oder aber auch für den örtlichen
Nahverkehr. Das „speziell Lokale“, das der Bürger
als unmittelbar auf sich bezogen verstehen könnte,
übt auf ihn diese Wirkung kaum noch aus. Das liegt
daran, daß die Tätigkeit im Rathaus und in kom-
munalen Dienststellen vorwiegend „zur Vollzugs-
apparatur degeneriert“, was auch zunehmend für
den Umweltschutz gilt, der in vielen Fällen gera-
dezu ein Paradebeispiel für den Hang zum Perfek-
tionismus ist37).
Eine wichtige Voraussetzung für eine Korrektur der
eingetretenen „Verwerfungen“ bietet die Einsicht,
daß die gesamtstaatliche Einheitlichkeit keinen
grundsätzlichen Vorrang vor dem Ziel der räumli-
chen und sozialen Differenzierungen in Gemeinden
und Gemeindeverbänden besitzt. Soll die kommu-
nale Selbstverwaltung die ihr verfassungsmäßig
übertragene Aufgabe weiterhin erfüllen können, so
muß man Unterschiede in der Aufgabenerfüllung
vor Ort in Kauf nehmen.
Mehr als eine Randfrage ist die Überlegung, ob
man nicht generell wie in Bayern und Baden-Würt-
temberg den Hauptverwaltungsbeamten außer den
Mitgliedern der „Vertretung des Volkes in Kreisen
und Gemeinden“ durch dieses selbst unmittelbar
wählen läßt. Der so gewählte Hauptverwaltungs-
beamte, ob Bürgermeister oder Leiter der Kreisver-
waltung, wäre dann tatsächlich Repräsentant seiner
Bürgerschaft und stellte damit ein „Gegengewicht
gegenüber den Tendenzen eines ausufemden kom-
munalen Parlamentarismus“ ) dar. Der Gesetzge38 -
ber könnte bestimmte Qualifikationserfordernisse
für die Bewerber bestimmen, wie es auch jetzt be-
reits für die Wahrnehmung dieser Ämter vorge-
schrieben ist. Deshalb sollte man diesen Vorschlag
ebenso wie die Gestattung der Gemeinden, Hebe-
sätze für den Gemeindeanteil der Einkommen-
steuer gemäß Art. 106 Abs. 4 GG wegen ihrer Be-
deutung für die Selbstverwaltung gründlich prüfen.
Bildet doch — nach der Erkenntnis von Karl Maria
Hettlage — die Finanzverfassung die wirkliche

Grundlage des Selbstverwaltungslebens, wozu auch
die Entscheidungsbefugnis von kommunalen Orga-
nen über eigene Steuermittel gehört.

Immerhin räumt auch das geltende Recht in der
Bundesrepublik Deutschland ihren Gemeinden
und Gemeindeverbänden in finanzieller Hinsicht
eine stärkere Unabhängigkeit ein als in manchen
anderen demokratischen Staaten Europas. Nichts-
destoweniger besteht auch dort eine von den Ein-
wohnern anerkannte und vielfach ehren- und ne-
benamtlich praktizierte Selbstverwaltung, die inso-
weit durchaus vorbildlich ist39) und kund tut. daß
letztlich doch nicht alle kommunalen Probleme
finanziell zu lösen sind40).
Probleme sind jedoch auch Ausdruck einer vorhan-
denen Lebendigkeit in von Menschen getragenen
Einrichtungen. Das gilt auch für die kommunale
Selbstverwaltung, die im Industriestaat — wie
Edzard Schmidt-Jortzig eingehend nachgewiesen
hat — „nachdrücklicher denn je legitimiert ist“41).
Um so notwendiger ist deshalb die Bewahrung ihrer
verfassungsrechtlichen Grundlagen in der Fassung
von Art. 28 Abs. 1 und 2 GG. Die darin zum Aus-
druck gebrachte deutsche Eigenart der Einbindung
von kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften
in die Grundordnung des demokratischen und so-
zialen Rechtsstaates muß vor einer „Gleichschal-
tung“ durch europäische Richtlinien als ein für hö-
herrangig gehaltenes Recht bewahrt werden, weil
sie anderenfalls verlorengehen würde. In viel un-
verbindlicherer Form deutet Art. 2 des Entwurfes
einer europäischen Charta der kommunalen Selbst-
verwaltung diese als „das Recht und die tatsächliche
Fähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften,
in eigener Verantwortung und zu eigenem Nutzen
ihrer Bevölkerung einen bedeutenden Anteil der
öffentlichen Angelegenheiten zu regeln und zu ver-
walten“42). Diese Vorlage enthält viele unbe-
stimmte Begriffe, ohne doch der bestehenden Ver-
wobenheit des Staates mit seinen Gemeinden Rech-
nung zu tragen. Birgt diese auch mancherlei Pro-
bleme in sich, so sind sie doch zugleich Prüfsteine
für die Fähigkeit zur Demokratie.
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Die kommunalen Gebietskörperschaften spielen in 
Deutsehland traditionell eine Schlüsselrolle als Trä-
ger der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Infra-
strukturausstattung der Bundesrepublik hängt nicht
zuletzt von den Entscheidungen kommunaler Or-
gane ab. Als Träger der örtlichen Planungshoheit
wirken die Gemeinden mittelbar oder unmittelbar
an sämtlichen raumbezogenen Planungen des Staa-
tes mit. Dadurch beeinflussen sie maßgeblich die
räumliche Verteilung der von öffentlichen Trägern
erstellten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Infrastruktur2). Darüber hinaus verfügen sie über
einen mittelbaren Einfluß auf die Verteilung priva-
ter Infrastruktureinrichtungen, da die Standortent-
Scheidungen der Privatwirtschaft nicht zuletzt von
der bereits vorhandenen örtlichen Infrastruktur ab-
hängen. Für die Lebensqualität der Bundesrepublik
maßgebliche Entscheidungen fallen insofern in Ge-
meinderäten und Kreistagen.
Zu den wichtigsten Gestaltungsinstrumenten der
staatlichen Infrastrukturpolitik gehören die Investi-
tionsentscheidungen der Kommunen. Die Zahl und
die Qualität der Schulen, der Sport- und Freizeit-
einrichtungen, der Einrichtungen zur Ver- und Ent-
sorgung usw. werden bestimmt durch die Höhe und
die strukturelle Zusammensetzung der öffentlichen
Investitionsausgaben, von denen die Gemeinden
und Gemeindeverbände über 60 Prozent tätigen3).
Die Struktur- und konjunkturpolitische Bedeutsam-
keit der kommunalen Investitionsausgaben geht aus
Art. 104 a, Abs. GG hervor, der dem Bund unter
Struktur- und konjunkturpolitischen Gesichtspunk

4

-
ten einen direkten Zugriff auf die Ausgestaltung
der kommunalen Investitionen eröffnet. Demnach
kann der Bund den Ländern und den Gemein-
den Finanzhilfen für konjunktur- oder strukturpo-

litisch bedeutsame Investitionen gewähren. Die
Investitionshilfekompetenz des Bundes erstreckt
sich mittlerweile auf zahlreiche infrastruktur-
politisch bedeutsame Handlungsfelder der Kom-
munen4).
In der kommunalwissenschaftlichen Diskussion ist
die Investitionspolitik seit langer Zeit ein bedeutsa-
mes Thema, wenn auch unter einem verhältnismä-
ßig begrenzten Blickwinkel. Ein beträchtlicher Teil
der einschlägigen Untersuchungen bezieht sich auf
die Beziehungen zwischen staatlichen Investitions-
hilfen und kommunalen Investitionsentscheidun-
gen. Verfechter einer integrierten gesamtstaatli-
chen Strukturplanung kritisieren dabei die unzu-
längliche strukturpolitische Steuerungskapazität
der staatlichen Investitionshilfen. Dem halten
Kritiker aus Wissenschaft und kommunaler Pra-
xis die Außensteuerung der kommunalen In-
vestitionen durch staatliche Rahmenvorgaben,
insbesondere durch die Investitionszuweisungen,
entgegen ).5

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, fanden
neuere politikwissenschaftliche Analysekonzepte,
wie sie im Rahmen der Policy Output-Forschung
entwickelt wurden, auf die kommunale Ausga-
benpolitik in der Bundesrepublik (insbesonde-
re auf die Investitionspolitik) bislang kaum Anwen-
dung6). Dies ist insofern verwunderlich, als sich



gerade die Policy Output-Forschung dazu eignet,
eine Verbindung zwischen der traditionellen Struk-
tur- und prozeßbezogenen Kommunalwissenschaft
und den neuerdings stark expandierenden politik-
feldbezogenen Analysen herzustellen. Sie versucht
nämlich, die Inhalte staatlicher und kommunaler
Entscheidungen durch die Struktur des kommuna-
len Entscheidungssystems und den Ablauf kommu-
naler Entscheidungsprozesse zu erklären. Diese
Untersuchungen basieren größtenteils auf der Sy-
stemtheorie David Eastons, der dem politischen
System in der gesamtgesellschaftlichen Arbeitstei-
lung die Aufgabe zuschreibt, Impulse aus der Um-
welt aufzunehmen und sie im Rahmen systeminter-
ner Prozesse in autoritative Entscheidungen umzu-
wandeln (näheres dazu im Abschnitt 3 dieses Bei-
trages)7).
In den Vereinigten Staaten bezogen sich die frühen
Policy Output-Studien auf die Politik der Kommu-
nen und der Einzelstaaten. Relativ rasch kristalli-
sierte sich dabei eine Auseinandersetzung über den
Stellenwert originär politischer Faktoren für den
Inhalt politischer Entscheidungen heraus. Um diese
Frage geht es auch in dieser Arbeit: Einige Forscher
unterstellten einen Einfluß der Merkmale des loka-
len politischen Systems auf den Inhalt kommunal-
politischer Entscheidungen, andere dagegen be-
stritten dies und betrachteten die Allokationsent-
scheidungen der Kommunen vornehmlich als Pro-
dukt des sozioökonomischen Entwicklungsgrades
der betreffenden lokalen Einheiten8). Während
sich die ersten Arbeiten auf dem Gebiet der Policy

Output-Forschung noch mit den unterschiedlich-
sten Struktur- und Prozeßmerkmalen der unter-
suchten politischen Einheiten beschäftigten, kon-
zentrieren sich die neueren, vor allem auf Westeu-
ropa bezogenen empirischen Studien auf die Rele-
vanz der Machtverteilung im lokalen Parteiensy-
stem für die materiellen Entscheidungen der kom-
munalen Organe. Aus dem Konzept wohlfahrts-
staatlicher Politik leiteten sie die Annahme ab, bür-
gerliche Mehrheiten in kommunalen Parlamenten
und Verwaltungen neigten dazu, die kommunalen
Ausgaben und Einnahmen zu begrenzen, während
linke Parteien eine expansive Einnahmen- und Aus-
gabenpolitik betrieben9).

Für die politikwissenschaftliche Gemeindefor-
schung ist die Frage nach dem Einfluß politischer
Struktur- und Prozeßmerkmale auf den Inhalt poli-
tischer Entscheidungen von großer Bedeutung
— auch unter demokratietheoretischen Gesichts-
punkten. Wenn sich nämlich nachweisen läßt, daß
die Kontrolle der politischen Führung durch eine
bestimmte Partei, die Intensität des politischen
Wettbewerbs in einer Gemeinde, die politische Ak-
tivität der Bevölkerung oder andere Merkmale des
politischen Systems den Inhalt kommunalpoliti-
scher Entscheidungen nicht beeinflussen, dann wird
das Selbstverständnis einer Wettbewerbsdemokra-
tie in Frage gestellt. Auf der anderen Seite relati-
viert der Nachweis eines Zusammenhanges zwi-
schen politischen Struktur- und Prozeßmerkmalen
und den Inhalten kommunaler Politik die in der
Bundesrepublik auch heute noch weit verbreitete
Interpretation der Kommunalpolitik als einer unpo-
litischen, rein sachbezogenen Regelung von Ver-
waltungsabläufen 10).



II. Die Investitionsausgaben der verbandsfreien Städte und Gemeinden
in Rheinland-Pfalz

Gegenstand unserer Untersuchung sind die aus ei-
genen Mitteln finanzierten Sachinvestitionen der 49
verbandsfreien Städte und Gemeinden in Rhein-
land-Pfalz auf den Gebieten Kultur/Wissenschaft/
Forschung. Sport/Erholung und Verkehr in den
Jahren 1978 bis 1985. Als öffentliche Investition
bezeichnet Schwarting „jede Erhöhung bzw. Er-
neuerung des öffentlichen Kapitalstocks“11)- Der
größte Teil hiervon entfällt auf Sachinvestitionen,
d. h. auf den Erwerb oder die Instandsetzung von
Gebäuden und Ausrüstungen. Als Veränderung
des Vermögensbestandes einer Gemeinde sind die
kommunalen Investitionsausgaben Bestandteile
des Vermögenshaushaltes. Bereinigt man die Brut-
toinvestitionen einer Kommune um die staatlichen
Investitionszuweisungen, dann erhält man die
Eigeninvestitionen ).12

11)

Differenzierte Informationen über die Ausgaben-
politik kreisangehöriger Städte und Gemeinden auf
einzelnen Politikfeldern sind für Rheinland-Pfalz
erst seit 1978 verfügbar. Aufgrund ihrer Stellung im
Verwaltungssystem von Rheinland-Pfalz ) eignen
sich vornehmlich die kreisfreien Städte und ver
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bandsfreien Gemeinden für eine vergleichende em-
pirische Analyse der Investitionspolitik. Im Unter-
schied zu den kleinen, finanzschwachen verbands-
angehörigen Gemeinden betätigen sich die von uns
ausgewählten Untersuchungseinheiten als Investo-
ren auf zahlreichen Gebieten der kommunalen Da-
seinsvorsorge. Alle verbandsfreien Gemeinden ver-
fügen über eine hauptamtliche Verwaltung und
über ein ausdifferenziertes Parteiensystem. Damit
erfüllen sie die für eine Untersuchung des Zusam-
menhanges zwischen dem Inhalt politischer Ent-
scheidungen und den Merkmalen des lokalen poli-
tischen Systems erforderlichen Voraussetzungen,
während diese in Kleinstgemeinden ohne differen-
zierte politische Strukturen häufig nicht gegeben
sind.
Die kommunalen Investitionsausgaben wurden bis-
lang nur selten unter dem Gesichtspunkt ihrer par-
teipolitischen Prägung untersucht. Dies ist vor al-

lern im Hinblick auf ihre Bedeutsamkeit als kom-
munalpolitisches Gestaltungsmittel erstaunlich. Für
eine empirische Analyse bieten sich die Investi-
tionsausgaben deshalb an, weil die kommunalen
Entscheidungsträger in diesem Bereich flexibler auf
veränderte Rahmenbedingungen reagieren können
als bei Entscheidungen über die langfristig festlie-
genden Personalausgaben oder über die weitge-
hend außenbestimmten Sozialausgaben. Dies
bringt auch die Möglichkeit mit sich, kommunal-
politische Prioritäten in Investitionsentscheidungen
einfließen zu lassen ).14

Allerdings ist es aus mehreren Gründen problema-
tisch, die gesamten Sachinvestitionen einzelner Ge-
meinden miteinander zu vergleichen. Die Investi-
tionsaktivitäten hängen nicht nur von den parteipo-
litischen Machtverhältnissen und von den sozioöko-
nomischen Rahmenbedingungen in einer Kom-
mune ab. Sie werden auch von den ihr durch Gesetz
zugewiesenen Aufgaben bestimmt ). In der kom15 -
munalen Leistungsverwaltung, zu deren Instrumen-
ten die Investitionspolitik gehört, ergibt sich ein
weiteres Problem: Die Kommunen können bis zu
einem gewissen Grade frei darüber entscheiden, ob
sie ihre Aufgaben durch ihre Verwaltung oder
durch private Dienstleistungsunternehmen erfül-
len. Insofern enthalten die öffentlichen Haushalte
nur einen Teil der kommunalen Ausgaben. Der in
den Bilanzen der privatwirtschaftlich organisierten
kommunalen Unternehmen enthaltene Teil bleibt
bei einer Analyse von Haushaltsdaten unberück-
sichtigt.
Aus diesen Gründen beschränkt sich unsere Unter-
suchung auf solche Aufgabenfelder, die in Gemein-
den mit unterschiedlichen politisch-administrativen
Funktionen anfallen und in denen privatwirtschaft-
liche Leistungen wegen ihrer geringen Bedeutung
vernachlässigt werden können. Diesen Anforde-
rungen genügen die Investitionsausgaben in den
drei ausgewählten Politikfeldern. Eine Beschäfti-
gung mit den kommunalen Investitionen für Kultur/
Wissenschaft/Forschung, Sport/Erholung und Ver-
kehr ist unter mehreren Gesichtspunkten interes-
sant: Die Ausgaben der Kommunen auf diesen Ge-
bieten waren Gegenstand mehrerer Policy Output-
Studien. Zumindest die Kulturinvestitionen und die
Investitionen für Sport/Erholung lassen sich sinn-
voll in das Konzept wohlfahrtsstaatlicher Politik
einordnen, das den Kern der Policy-Forschung bil-



det 16). Schließlich unterscheiden sich die drei Auf-
gabenfelder unter institutionellen Gesichtspunkten
wie im Hinblick auf das Investitionsvolumen: Die
Kulturaufgaben und die Aufgaben im Bereich
Sport/Erholung gehören zu den freiwilligen Selbst-
verwaltungsaufgaben der Kommunen, die Ver-
kehrspolitik ist eine pflichtige Selbstverwaltungs-
aufgabe ). Somit17 verfügen die lokalen Parteien auf

diesen drei Politikfeldem über unterschiedliche
parteipolitische Gestaltungsmöglichkeiten. Für kul-
turelle Aufgaben schließlich bringen die Kommu-
nen nur begrenzte Mittel auf, die Verkehrsausga-
ben binden einen erheblichen Teil ihrer Ressour-
cen, und die Aufwendungen für Sport und Erho-
lung Hegen zwischen diesen beiden Extremen (vgl.
nähere Angaben in Teil 4).

III. Die Annahmen über den Einfluß parteipolitischer Effekte
für die kommunale Investitionspolitik

Das Interesse der Policy Output-Forschung, in de-
ren Gesamtzusammenhang unsere Untersuchung
eingeordnet ist, richtet sich darauf, das Niveau und
die Struktur der staatlichen Aktivitäten (public po-
licies) aus den Strukturen und Prozessen des politi-
schen Systems sowie aus den in einer Gesellschaft
bestehenden sozialstrukturellen, wirtschaftlichen
und kulturellen Bedingungen zu erklären. Als theo-
retischer Bezugsrahmen setzte sich in der Output-
Forschung eine vereinfachte Version der Easton-
sehen Systemtheorie durch18). Das politische Sy-
stem erfüllt nach diesem Konzept im Rahmen der
gesellschaftlichen Arbeitsteilung die Aufgabe, For-
derungen und Unterstützungen (Inputs) in staatli-
che Leistungen für die gesellschaftliche Umwelt
(Outputs) umzuwandeln. Eine allgemein akzep-
tierte, empirisch prüfbare Theorie der Allokations-
tätigkeit des politischen Systems wurde bislang we-
der von der Politikwissenschaft noch von einer an-
deren Disziplin, z. B. der Finanzwissenschaft, ent-
wickelt.

19) Vgl. Michael Aiken/Robert R. Alford. Community
Structure and Innovation: Public Housing. Urban Renewal,
and the War on Poverty, in: T. N. Clark (Anm. 6), S. 231-
287. Vgl. mit einer anderen Konzeption auch Brian R. Fry/
Richard F. Winters. The Politics of Redistribution, in: Ame-
rican Political Science Review, 64 (1970), S. 508 —522.
20) Vgl. Helga Treiber. Politik unter der Oberfläche. Politik-
wissenschaftliche Analysen von Bundesausgaben 1952 bis
1980, Frankfurt 1984, S. 2.
21) Vgl. D. Easton (Anm. 7), S. 478.
22) In diese Größe gehen die folgenden Indikatoren ein: die
Wohnbevölkerung, gemittelt über die Jahre 1978 bis 1985;
das Verhältnis der Einwohnerzahl des Verflechtungsbereichs
der Gemeinden der verschiedenen Zentralitätsstufen zu ihrer
Einwohnerzahl 1980 und der Beschäftigtenbesatz in den Ter-
tiärsektoren der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten-
statistik. jeweils gemittelt über die Jahre 1978 bis 1983 (je
1 000 Einwohner); genauere Angaben zum Meßverfahren
bei O. W. Gabriel/V. Kunz/T. Zapf-Schramm (Anm. 9).
dort auch weitere Literaturhinweise.

1. Die Messung der Outputs

In der Forschungspraxis setzte man die Outputs
zumeist mit der statistischen Größe „Höhe der öf-
fentlichen Ausgaben (je Einwohner)“ gleich. Die-
ser Operationalisierung folgt auch unsere Untersu-
chung. Natürlich schlägt sich nur ein Teil der kom-
munalen Leistungen in Ausgaben nieder; kosten-
neutrale Satzungen werden auf diese Weise bei-
spielsweise nicht erfaßt. Vereinzelt findet man da-
her auch andere Output-Konzeptionen, z. B. die
Geschwindigkeit, mit der Kommunen innovative

Programme durchführen ). Die Wahl von Budget19 -
größen liegt aber aus zwei Gründen nahe: Zunächst
sind diese Daten leicht zugänglich und weiterhin
läßt sich der Haushalt durchaus als Regierungspro-
gramm in Zahlen bezeichnen, in dem sich die poli-
tischen Vorstellungen der Regierenden ausdrük-
ken20).

2. Die Messung der Inputs

Der Begriff Inputs umfaßt die Forderungen (de-
mands) und Unterstützungsleistungen (supports),
die aus der Umwelt in das politische System fließen.
Die Forderungen werden in der Output-Forschung
zumeist mit gesellschaftlichen Problemlagen und
Bedarfsstrukturen gleichgesetzt. Easton sieht ihre
Bedeutung für den politischen Prozeß in dem Um-
stand, daß sie für die Gesellschaft verbindliche Ent-
scheidungen des politischen Systems auslösen. Die
Unterstützung, insbesondere in Form unterstützen-
der Handlungen (overt supports), dient der Be-
standssicherung des politischen Systems, indem sie
dieses mit Energie und Ressourcen versorgt. Zur
Aufnahme und Verarbeitung von Forderungen und
Unterstützungen bildet jedes politische System be-
stimmte Organisationen (Parteien, Bürokratien
etc.) und Verfahren (Wahlen, Steuereinziehung
etc.) aus21).

Als Indikatoren des Investitionsbedarfs verwenden
wir die zentralörtliche Stellung der Kommunen, ins-
besondere ihre Dienstleistungszentralität22), und



ihre Bevölkerungsentwicklung23). Auf Grund der
Bedeutung zentraler Kommunen für die Versor-
gung ihres Umlandes dürfte der Investitionsbedarf
mit dem zentralörtlichen Status einer Gemeinde
steigen ). Dieser Zusammenhang ist insbesondere
für die Kultur- sowie Sport/Erholungsinvestitionen
zu unterstellen, da die betreffenden Haushalte zur
Finanzierung originärer zentr
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alörtlicher Leistungen
dienen. Verkehrsinvestitionen lassen sich als zen-
tralitätsbedingte Leistungen interpretieren25). Sie
ermöglichen die Inanspruchnahme der originären
zentralörtlichen Leistungen durch Konsumenten
aus dem Umland und werden insofern ebenfalls
positiv durch die zentralörtliche Stellung der Kom-
munen beeinflußt. Zudem sind auf diesem Gebiet
ausgabensteigernde Effekte auch wegen der spezi-
fischen Produktionsbedingungen im tertiären Sek-
tor zu erwarten26)- Ebenfalls plausibel ist die Hy-
pothese. daß mit dem Bevölkerungswachstum einer
Gemeinde der Bedarf an Infrastruktureinrichtun-
gen und Investitionsausgaben steigt.

Als wichtige Ressourcengrößen verwenden wir die
Freie Spitze und die Verschuldungsfähigkeit einer
Kommune27). Mit zunehmender finanzieller Lei-
stungsfähigkeit steigt die Möglichkeit, öffentliche
Aufgaben zu erfüllen und Infrastruktureinrichtun-
gen bereitzustellen. Außerdem berücksichtigen wir
die Investitionszuweisungen als Unterstützung des
lokalen politischen Systems durch den Bund und
das Land. Nach unseren Annahmen lösen alle diese
Inputs Reaktionen des politischen Systems aus. So-
wohl ein zunehmender Bedarf als auch ein zuneh-
mender finanzieller Handlungsspielraum führten

im allgemeinen zu steigenden Investitionsausga-
ben.

In Abhängigkeit vom Forschungsinteresse lassen
sich die Beziehungen zwischen Inputs und Outputs
unter mehreren Gesichtspunkten untersuchen. In
einigen Studien stand der Einfluß des sozioökono-
mischen Entwicklungsniveaus auf die Höhe der
Pro-Kopf-Ausgaben im Vordergrund28), andere
untersuchten den Einfluß der Finanzkraft und der
staatlichen Investitionszuweisungen auf die Investi-
tionsaktivitäten29). Diese Größen sind in unserem
Zusammenhang nur unter einem ganz speziellen
Gesichtspunkt von Interesse, nämlich insoweit, als
die parteipolitische Kräftekonstellation in den Ge-
meinden die Beziehung zwischen den Bedarfs- und
Ressourcengrößen einerseits und den Investitions-
ausgaben auf der anderen Seite beeinflußt.

3. Parteipolitik und kommunale Investitions-
ausgaben

Bei der Beschreibung des politischen Systems un-
terscheidet man zwischen institutionell-strukturel-
len (polity) und prozessualen (politics) Aspek-
ten30). Obgleich die institutioneile Betrachtungs-
perspektive in der Bundesrepublik durch die Arbei-
ten von Gerhard Banner neuerdings eine Renais-
sance erlebte, waren Untersuchungen des Einflus-
ses der Kommunalverfassung auf den Inhalt kom-
munalpolitischer Entscheidungen in der internatio-
nalen Forschung bislang von untergeordneter Be-
deutung31). Da sich unsere Untersuchung auf ein
Bundesland beschränkt, bleibt der Einfluß der
Kommunalverfassungsstruktur unberücksichtigt.

Die meisten Policy Output-Studien bewegen sich im
Beziehungsfeld Politics — Policy und haben den
Einfluß des lokalen Parteiensystems auf den Inhalt
der Entscheidungen kommunaler Organe zum Ge-
genstand. Im Hinblick auf die speziellen politischen
Gegebenheiten in der US-amerikanischen Kommu-
nalpolitik stand in den ersten Studien das Ausmaß



des lokalen Parteienwettbewerbs im Vordergrund.
Die Untersuchungen führten allerdings zu wider-
sprüchlichen Befunden. Einige Studien sahen im
Ausmaß des lokalen Parteienwettbewerbs einen
ausgabenfördernden Faktor, andere dagegen ka-
men zu dem entgegengesetzten Ergebnis32). Mit
der Ausweitung der Policy Output-Forschung auf
die Kommunalpolitik westeuropäischer Staaten
rückte die Kontrolle der lokalpolitischen Führung
durch bürgerliche oder sozialdemokratische/soziali-
stische Parteien in den Vordergrund. Während
diese Untersuchungsperspektive für die Vereinig-
ten Staaten in Anbetracht der nur schwach ausge-
prägten ideologischen Differenzen zwischen den
Demokraten und den Republikanern relativ uner-
giebig war, ist sie für die Politik in den stärker ideo-
logisierten Parteiensystemen Westeuropas ange-
messen. Für die Bundesrepublik wurde sie insofern
interessant, als eine Reihe von Indikatoren (z. B.
Stimmenanteil der Freien Wählergruppen, Zugriff
der politischen Parteien auf die Bürgermeisteräm-
ter) auf eine Intensivierung der parteipolitischen
Konflikte in der Kommunalpolitik hindeuten. Im
Zuge dieser Entwicklung verliert das traditionelle
Selbstverwaltungsverständnis der Kommunalpoli-
tik als rein sachbezogene, ideologie- und konflikt-
freie Regelung von Verwaltungsangelegenheiten
zunehmend an Bedeutung. Die gesellschaftspoliti-
schen Zielvorstellungen der Parteien fließen ver-
stärkt in kommunalpolitische Entscheidungen
ein33).
Bereits Mitte der siebziger Jahre legte Robert Fried
Untersuchungen über die Kommunalpolitik bun-
desdeutscher Großstädte vor, in denen er einen
Einfluß ideologischer Faktoren auf die kommunale
Ausgabenpolitik nachzuweisen suchte. Seine Ge-
meindesozialismus-Hypothese, nach der linke
Mehrheiten in den Kommunalvertretungen eine ex-
pansive Ausgabenpolitik favorisieren, hielt der em-
pirischen Prüfung allerdings nicht stand ) . In einer
neueren Studie wiesen Grüner, Jaedicke und
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Ruh-
land zwar einen schwachen Parteieffekt auf dem
Gebiet der Wohnungspolitik nach, jedoch beein-
flußten die lokale/regionale Wirtschaftskraft und
der örtliche Problemdruck die Ausgaben für
den kommunalen Wohnungsbau deutlich stär-
ker35).

Die meisten Untersuchungen des Einflusses der
parteipolitischen Kräfteverteilung auf die kommu-
nale Ausgabenpolitik setzen Eastons Modell des

politischen Systems theoretisch nicht angemessen in
die empirische Analyse um36). Sie behandeln näm-
lich die sozioökonomischen und die politischen Va-
riablen, also auch die Machtverteilung zwischen
den politischen Parteien, als unabhängig voneinan-
der wirkende, additive Bestimmungsfaktoren der
kommunalen Ausgabenpolitik. In der empirischen
Analyse übte die Parteivariable bei einer Kontrolle
der sozioökonomischen Umweltfaktoren zumeist
keinen eigenständigen Einfluß auf die Höhe der
kommunalen Ausgaben aus, oder den sozioökono-
mischen Faktoren kam das vergleichsweise größere
Gewicht zu. Aus diesen Befunden zog man die
Schlußfolgerung, die Parteipolitik sei für kommu-
nale Ausgabeentscheidungen unwichtig oder im
Vergleich mit wirtschaftlichen Faktoren von unter-
geordneter Bedeutung37).
Diese Vorgehensweise ist insofern problematisch,
als sie einen direkten Einfluß der Bedarfs- und Res-
sourcenvariablen auf die öffentlichen Haushalte un-
terstellt. Ohne den politischen Prozeß existieren für
Easton aber keine Beziehungen zwischen Inputs
und Outputs. Wir nehmen daher dessen theoreti-
sches Modell der System-Umwelt-Beziehung in sei-
ner ursprünglichen Form wieder auf und verwenden
es als Grundlage für die empirische Analyse. Als
Umweltfaktoren lösen lokale Bedarfe und Ressour-
cen nach Easton autoritative politische Entschei-
dungen aus. Für deren Umwandlung in Kollektiv-
güter sind die Eigenschaften des politischen Sy-
stems maßgeblich. Sie fördern die Konversion der
Inputs in Outputs, lassen sie unbeeinflußt oder
schwächen sie ab38). In diesem Sinne stellte Man-
fred G. Schmidt in seiner Analyse des Parteienein-
flusses auf die Landespolitik der Bundesrepublik
fest; . . zwischen der sozialökonomischen Lage
und der Politikproduktion ist eine intervenierende
Variable vorhanden — die politischen Entschei-
dungen im politisch-administrativen System — die
wiederum von der parteipolitischen Zusammenset-
zung der Regierungen gefärbt sind“39). Nach unse-
ren Annahmen übt die parteipolitische Machtver-
teilung in den kommunalen Entscheidungsgremien



keinen isolierbaren direkten Einfluß aufdie Investi-
tionsausgaben aus, sondern sie beeinflußt die Be-
ziehung zwischen Zentralität, Bevölkerungsent-
wicklung, Finanzkraft, Investitionszuweisungen
und den Investitionen.
Gegenstand der empirischen Analyse sind demnach
die unterschiedlichen Reaktionen bürgerlich bzw.
sozialdemokratisch geführter Kommunalverwal-
tungen auf Veränderungen des Bedarfs und der
Ressourcen. Die innergemeindlichen Entschei-
dungsstrukturen vermitteln zwischen den sozioöko-
nomischen Bedarfsindikatoren Zentralität und Be-
völkerungswachstum sowie den Ressourcenindika-
toren Freie Spitze, Verschuldungsfähigkeit und In-
vestitionszuweisungen einerseits und den kommu-
nalen Investitionsausgaben andererseits. Die par-
teipolitische Kräfteverteilung im lokalen politi-
schen System beeinflußt die Art und Weise, in der
das politische System die Inputs in Outputs umwan-
delt (vgl. Abbildung).
Aus dem bisherigen Forschungsstand ergeben sich 
die folgenden Annahmen über die Wirkung „rech-
ter“ und „linker“ Mehrheiten auf die Umwandlung
von Bedarfen und Ressourcen in Kollektivgüter:
Nach ihren programmatischen Aussagen kann man
linke Parteien als staatsinterventionistisch, rechte
Parteien als anti-interventionistisch oder markt-
orientiert einstufen40). Diese Hypothese bewährte
sich mittlerweile in zahlreichen empirischen Unter-

suchungen: Demnach setzen sich sozialdemokrati-
sche, sozialistische und kommunistische Parteien
für eine aktive staatliche Gestaltung gesellschaftli-
cher, insbesondere wirtschaftlicher Abläufe ein. Sie'
sind planungsfreudig, fordern umfassende Aktivitä-
ten des Staates auf dem Gebiet der Wohlfahrts- und
Infrastrukturpolitik, und sie favorisieren eine staat-
liche Wirtschaftsregulierung. Diese gesellschaftspo-
litische Konzeption schlägt sich auch in der Gestal-
tung öffentlicher Ausgaben nieder; denn sie erfor-
dert eine expansive staatliche Ausgabenpolitik, die
durch eine hohe Abgabenbelastung der Bürger fi-
nanziert wird41).

Somit erwarten wir eine ausgesprochen responsive
Reaktion SPD-dominierter Gemeinden auf sich
verschärfende gesellschaftliche Problemlagen und
auf wachsende finanzielle Gestaltungsspielräume
insbesondere in den wohlfahrtsstaatlichen Politik-
feldem Kultur und Sport/Erholung42). Die mit der
zentralörtlichen Stellung und dem Bevölkerungs-
wachstum steigenden Bedarfe lösen bei einer SPD-
Dominanz stärkere Ausgabensteigerungen in den
betreffenden Investitionshaushalten aus als sie bei



einer CDU-Dominanz auftreten. Darüber hinaus
erhöhen SPD-geführte Gemeinden bei einem wach-
senden finanziellen Handlungsspielraum stärker
ihre Ausgaben als dies Gemeinden mit CDU-Mehr-
heiten tun.

Bürgerliche, d. h. liberale und konservative Par-
teien setzen stärker auf den Marktmechanismus als
Allokationsinstrument. Dementsprechend räumen
ihre politischen Programme dem Staat keine ver-
gleichbar aktive Rolle bei der Gesellschaftsgestal-
tung ein: Staatliche Aktivitäten im Wirtschaftspro-
zeß haben vornehmlich die Aufgabe, das Funktio-
nieren des Marktes zu garantieren und in denjeni-
gen Bereichen Korrekturen vorzunehmen, in denen
die Güterallokation durch den Markt zu unbefrie-
digenden Ergebnissen führt. Hieraus ergibt sich ein
Leistungsprofil bürgerlicher Regierungen, das sich 
von dem sozialdemokratisch kontrollierter politi-
scher Einheiten markant unterscheidet: Sie streben
keine aktive staatliche Steuerung des Wirtschafts-
prozesses an, sondern weisen der Politik die Auf-
gabe zu. optimale Rahmenbedingungen für die pri-
vate Wirtschaftstätigkeit zu setzen. Wegen der Be-
deutung der kommunalen Verkehrsstruktur für das
privatwirtschaftliche Infrastrukturangebot und we-
gen der Schwierigkeiten, die einer privatwirtschaft-
lichen Organisation des Straßennetzes entgegenste-
hen, dürften die Verkehrsinvestitionen zu denjeni-
gen Aufgabenfeldern gehören, in denen bürgerli-
che Parteien am ehesten zu einer expansiven Inve-
stitionspolitik tendieren. Zu diesem Schluß kommt
auch Reuters Analyse der kommunalpolitischen
Grundsatzprogramme von CDU/CSU, SPD und
FDP; Die CDU/CSU „will durch kommunale Wirt-

schaftspolitik gute Wirtschaftsbedingungen herstel-
len und durch leistungsfähige Verkehrsstrukturen,
eine verbesserte Versorgungsstruktur und wirt-
schaftliche Infrastruktur Impulse für unternehmeri-
sche Standortentscheidungen geben“43).
Die Beziehung Investitionszuweisungen — Investi-
tionsausgaben kann ebenfalls parteipolitischen Ein-
flüssen unterliegen, jedoch lassen sich derartige An-
nahmen allenfalls ad hoc, aber nicht auf einer fun-
dierten theoretischen Basis formulieren. Aus die-
sem Grunde behalten wir die Klärung der Frage,
wie sich die parteipolitische Konstellation auf die
Umsetzung von Zuweisungen in Investitionen aus-
wirkt, der empirischen Analyse vor.
Wie in den meisten Studien wird die parteipoliti-
sche Machtverteilung über die Mandatsverteilung
in der Kommunalvertretung gemessen. Grundlage
hierfür sind die Wahlperioden 1974—1979 und
1979—1984. Um der besonderen Stellung des
Bürgermeisters in Rheinland-Pfalz Rechnung zu
tragen, beziehen wir die Amtszeiten der SPD-
(Ober-)Bürgermeister über den Zeitraum 1970 bis
1982 ein. Der Rückgriff auf den Zeitraum seit 1970
bzw. 1974 gründet sich auf die Überlegung, daß die
Verwirklichung parteipolitischer Schwerpunktset-
zungen eine gewisse Zeit beansprucht. Daten über
die Parteizugehörigkeit der übrigen Mitglieder der
Verwaltungsspitze (z. B. Beigeordnete) standen
nicht für alle 49 Gemeinden zur Verfügung44). Auf
der Grundlage der ausgewählten Indikatoren der
parteipolitischen Kräfteverteilung ergeben sich 
zwei etwa gleich große Städtegruppen, eine CDU-
Gruppe mit 25 Gemeinden und eine SPD-Gruppe
mit 24 Gemeinden.

IV. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung

1. Struktur und Entwicklung der Investitions-
ausgaben

Im Gesamtzusammenhang der kommunalen Aus-
gaben- und Investitionspolitik kommt den Politik-
feldern Kultur/Wissenschaft/Forschung, Sport/Er-
holung und Verkehr eine unterschiedliche Bedeu-
tung zu. Als Aufgabenträger auf dem Gebiet,der
Kultur- und Wissenschaftspolitik sind die Kommu-
nen vergleichsweise unbedeutend, auf dem Sektor

Sport/Erholung sind sie der wichtigste Träger öf-
fentlicher Aufgaben, und auch in der Verkehrspo-
litik tätigen sie einen beachtlichen Teil der staatli-



chen Ausgaben45). Dies schlägt sich auch in der
Investitionspolitik unserer 49 Untersuchungsein-
heiten nieder. Im (ungewichteten) Durchschnitt der
Jahre 1978 bis 1985 betrugen die Eigeninvestitionen
für Kultur, Wissenschaft und Forschung je Einwoh-
ner 6,09 DM, mehr als den fünffachen Betrag an
Eigenmitteln investierten die untersuchten Kom-
munen für Aufgaben auf dem Gebiet Sport/Erho-
lung (33,69 DM), und noch wesentlich höher wa-
ren die eigenfinanzierten Pro-Kopf-Investitionen
im Jahresdurchschnitt auf dem Verkehrssektor
(109,67 DM). Der Anteil der Eigeninvestitionen an
den Gesamtausgaben für die drei Aufgabenberei-
che variierte zwischen 45,9 Prozent (Verkehr) und
12,7 Prozent (Kultur, Sport/Erholung 26,0 Pro-
zent). Dies unterstreicht die unterschiedliche Be-
deutung der Investitionen, als Instrument der kom-
munalen Daseinsvorsorge auf den drei untersuch-
ten Politikfeldern (vgl. die Angaben in Ta-
belle 1).

Im zeitlichen Verlauf wie auch im zwischenge-
meindlichen Vergleich treten auf den drei Politik-
feldern starke Unterschiede auf: Die Eigeninvesti-
tionen für Kultur/Wissenschaft und Forschung so-
wie für Sport/Erholung entwickelten sich zwischen
1978 und 1985 ausgesprochen diskontinuierlich. Ein
interpretierbares Verlaufsmuster ist der Tabelle 1
allenfalls insoweit zu entnehmen, als die kommuna-
len Eigeninvestitionen auf diesen beiden Sektoren
in der Wirtschaftskrise 1981/1983 drastisch abnah-
men. Der prozyklische Verlauf der kommunalen
Investitionsausgaben zeigt sich noch deutlicher in
der Verkehrspolitik: Sie stiegen im Zeitraum 1978/
1980, nahmen zwischen 1980 und 1984 nahezu um
40 Prozent ab und expandierten 1984/85 wieder ge-
ringfügig.

Die Eigeninvestitionen verteilen sich sehr unter-
schiedlich auf die 49 Kommunen. Auf den Gebie-
ten Kultur/Wissenschaft/Forschung sowie Sport/Er-
holung wendet der größte Teil der Kommunen nur
geringe Eigenmittel für Investitionen auf: In 42 der
49 Städte und Gemeinden betrugen die durch-
schnittlichen Eigeninvestitionen je Einwohner auf
dem Kultursektor weniger als 13 DM, in 28 Kom-
munen sogar weniger als 5 DM je Einwohner. Drei
Städte dagegen brachten mehr als 25 DM auf. Auch
im Politikfeld Sport/Erholung tätigten wenige Ge-
meinden stark überdurchschnittliche Eigeninvesti-
tionen, wobei insbesondere zwei Gemeinden mit
190 DM und 409 DM je Einwohner hervortraten.
Auf dem Verkehrssektor brachten 11 der 49 Städte
deutlich vom Durchschnitt abweichende Ausgaben
auf (vgl. Tabelle 1).

2. Parteipolitik als Bestimmungsfaktor der
Investitionspolitik — Ein Vergleich zwischen
Annahmen und Ergebnissen

In der folgenden Analyse geht es darum, den Ein-
fluß der Bedarfs- und Ressourcenfaktoren auf das
Investitionsverhalten CDU- und SPD-dominierter
Gemeinden empirisch zu messen. Das zu diesem
Zwecke eingesetzte Analyseverfahren schätzt die
Beziehung zwischen diesen Variablen bei Kontrolle
aller anderen im Modell enthaltenen Größen. Von
besonderem Interesse ist die Frage, ob sich die
Beziehungen zwischen Bedarfen/Ressourcen und
Eigeninvestitionen in den CDU- und den SPD-do-
minierten Städten voneinander unterscheiden. Das
Auftreten derartiger Unterschiede liefert uns Infor-
mationen über parteispezifische Formen der Pro-
blemverarbeitung auf den drei untersuchten Poli-
tikfeldern.
Diese Fragestellung macht es sinnvoll, die nachfol-
gend präsentierten Daten unter zwei Gesichtspunk-
ten zu betrachten: Zunächst ist zu fragen, wie stark
die Bedarfs- und Ressourcengrößen Zentralität,
Bevölkerungswachstum, Freie Spitze, Verschul-



dungsfähigkeit und Investitionszuweisungen bei
Kontrolle aller übrigen Faktoren die eigenfinan-
zierten Pro-Kopf-Investitionen beeinflussen. Der
Einfluß dieser Größen ist um so stärker, je höher
die nachfolgend beschriebenen Beziehungsmaße
sind ).46

Darüber hinaus geben die Daten Aufschluß über
die Auswirkungen der parteipolitischen Machtver-
teilung: Die Parteien setzen Bedarfe und Ressour-
cen in jeweils spezifischer Weise in Investitionsaus-
gaben um, wenn sich die Beziehungsmaße in der
Gruppe der CDU-Städte erkennbar von den in den
SPD-dominierten Städten ermittelten Werten un-
terscheidet. Die Beziehungsmaße sind also auf ihre
absolute Höhe wie auch auf gruppenspezifische Un-
terschiede zu prüfen.

a) Bedarfseffekte
Unseren Annahmen zufolge steigen mit der Dienst-
leistungszentralität und dem Bevölkerungswachs-
tum die Pro-Kopf-Eigeninvestitionen einer Ge-
meinde auf allen Politikfeldem. Diese Beziehung
sollte in SPD-dominierten Städten zumindestens
auf den Sektoren Kultur sowie Sport/Erholung stär-
ker sein als in Gemeinden mit CDU-Mehrheiten.

Im Gegensatz zu diesen Erwartungen weist die Va-
riable Dienstleistungszentralität einen erstaunlich
schwachen Einfluß auf die Höhe der Investitions-
ausgaben auf. Von einer Ausnahme abgesehen,
wirkt sich die zentralörtliche Stellung einer Kom-
mune nicht auf ihr Investitionsverhalten aus. Die
Parteieffekte treten ebenfalls nicht in der erwarte-

ten Form auf. Im allgemeinen fallen die Beziehun-
gen zwischen der Dienstleistungszentralität und den
eigenfinanzierten Investitionen in den CDU- und
SPD-Gemeinden ziemlich ähnlich aus (vgl. Ta-
belle 2).

Der einzige substantiell interpretierbare Parteief-
fekt widerspricht der Gemeindesozialismus-Hypo-
these. In SPD-dominierten Kommunen sinken die
Investitionsausgaben für den Verkehr mit zuneh-
mender Dienstleistungszentralität. Diese Gemein-
den reagieren demnach auf einen wachsenden Be-
darf an örtlicher Verkehrsinfrastruktur nicht mit
erhöhten Ausgaben. Eine theoretisch überzeu-
gende Erklärung für diese negative Beziehung liegt
nicht vor. Sie könnte allenfalls durch eine detaillier-
tere Analyse der Bedeutung der Verkehrsinvesti-
tionen im Gesamtzusammenhang der kommunalen
Ausgabenpolitik gewonnen werden. Andererseits
läßt sich aber auch kein CDU-Effekt auf die Ver-
kehrsinvestitionen von Gemeinden unterschiedli-
cher Zentralität nachweisen. Somit ist die Gegen-
hypothese, nach der CDU-regierte Kommunen
überdurchschnittlich in Bereichen mit Vorlei-
stungsfunktionen für privatwirtschaftliche Infra-
struktur investieren, ebenfalls widerlegt. Auf den
Politikfeldern Kultur sowie Sport/Erholung sind
demgegenüber keine Parteieffekte festzustellen.

Unsere Ergebnisse decken sich mit denen anderer
Untersuchungen des kommunalen Ausgabeverhal-
tens in der Bundesrepublik. In den Analysen von
Reissert und Schwarting gehörte die Dienstlei-
stungszentralität zu den schwächsten Bestimmungs-
faktoren der kommunalen Investitionsausgaben.
Eine ähnlich geringe Bedeutung der Bevölkerungs-/
Siedlungsdichte als einer mit unserem Zentralitäts-
faktor vergleichbaren Größe für die kommunalen
Ausgaben für den Wohnungsbau ermittelten Grü-
ner, Jaedicke und Ruhland476 ).



Keine durchgehende empirische Bestätigung finden
auch die Hypothesen über die Auswirkungen des
Bevölkerungswachstums auf die Investitionsausga-
ben. Wiederum liegt nur ein einziger substantiell
bedeutsamer Effekt vor, nämlich bei den Verkehrs-
investitionen der CDU-geführten Gemeinden.
Diese reagieren auf einen Bevölkerungszuwachs
mit verstärkten Verkehrsinvestitionen. In SPD-
Städten tritt eine solche Beziehung nicht auf. Die-
ses Ergebnis widerspricht den theoretischen An-
nahmen über die höhere Bereitschaft sozialdemo-
kratischer Mehrheiten, Bedarfe in Ausgaben umzu-
wandeln. Andererseits stützt es die Erwartung, daß
Unionsmehrheiten Verkehrsinvestitionen als not-
wendige Vorleistungen für privatwirtschaftliche In-
vestitionen ansehen und ihnen deshalb eine beson-
dere Bedeutung zuweisen (vgl. Tabelle 2).
Demgegenüber ist für die Kultur- und Sport/Erho-
lungsinvestitionen kein Einfluß des Bevölkerungs-
wachstums festzustellen, und zwar unabhängig von
der parteipolitischen Kräftekonstellation (vgl. Ta-
belle 2)).48

Zusammenfassend kann man festhalten, daß die
beiden Bedarfsvariablen keinen durchgängigen und
bedeutsamen Einfluß auf das Investitionsverhalten
der untersuchten Kommunen ausüben. Die nach-
weisbaren, aber verhältnismäßig schwachen Ein-
flüsse widersprechen der Vermutung einer stärke-
ren Transformationsleistung SPD-dominierter Ge-
meinden, stützten aber zumindest zum Teil die An-
nahmen über den Einfluß der CDU-Programmatik
auf wirtschaftsnahe Infrastrukturinvestitionen. Die
Dominanz der CDU bzw. der SPD ist überwiegend
unerheblich für die Umsetzung örtlicher Bedarfe in 
Eigeninvestitionen. Allerdings üben auch die bei-
den Bedarfsvariablen selbst, die Dienstleistungs-
zentralität und das Bevölkerungswachstum, bei
Kontrolle der übrigen im Modell enthaltenen Grö-
ßen keinen wesentlichen Einfluß auf die Höhe der
Eigeninvestitionen aus.

b) Finanzkrafteffekte

In der politischen Diskussion schreibt man dem Fi-
nanzierungsspielraum der Kommunen eine erhebli-
che Bedeutung für deren Investitionsaktivitäten zu.
Demnach müßten die Freie Spitze und die Ver-
schuldungsfähigkeit die Investitionsausgaben nach-
haltig positiv beeinflussen.

Für die Freie Spitze bestätigt sich diese Annahme
immerhin in zwei von sechs Fällen. In SPD-Städten
wachsen die Kulturinvestitionen mit der Freien
Spitze, in CDU-Städten die Verkehrsinvestitionen.
Im übrigen läßt sich weder ein substantiell bedeut-
samer Einfluß der Freien Spitze auf die Investi-
tionsausgaben noch ein Parteieffekt feststellen. Die
Bedeutung der Freien Spitze für das Investitions-
verhalten der Kommunen ist also bei einer Kon-
trolle der übrigen Größen keineswegs so groß, wie
in der Literatur angenommen wird. Die Investi-
tionspolitik sozialdemokratisch regierter Kommu-
nen auf dem Kultursektor stützt die aus dem Kon-
zept wohlfahrtstaatlicher Politik ableitbaren Erwar-
tungen schwach. Die größere Transformationslei-
stung der CDU-Städte im Verkehrsbereich ent-
spricht der Hypothese über die erhöhte Bereitschaft
konservativer Mehrheiten, Infrastrukturvorleistun-
gen für die Privatwirtschaft zu erbringen (vgl. Ta-
belle 2).

Die Verschuldungsfähigkeit spielt generell und in
keiner der beiden Gruppen eine Rolle für die Höhe
der Investitionsausgaben (vgl. Tabelle 2). Damit
erübrigen sich weitere Überlegungen über die
Transformationsaktivität von CDU- und SPD-
Mehrheiten. Der finanzielle Handlungsspielraum
der Kommunen wurde in bisherigen deutschen
Policy Studien in der Regel nicht über die hier
benutzten Indikatoren gemessen, sondern über glo-
bale Größen wie Wirtschafts- und Finanzkraft oder
Realsteuereinnahmekraft49). Diese Variablen be-
einflußten die Ausgaben bzw. Investitionen erheb-
lich stärker als dies bei unseren Indikatoren der Fall
ist. Lediglich in der Arbeit von Herrmann wurde
ein vergleichbarer Finanzkraftindikator zur Mes-
sung des Investitionsspielraums benutzt. Auch die-
ser Indikator stand mit den tatsächlichen Investitio-
nen in einem nur sehr schwachen Zusammen-
hang50).

c) Der Einfluß der Investitionszuweisungen

Die Investitionszuweisungen gelten in der einschlä-
gigen Diskussion als die wichtigsten Anreizfaktoren
der kommunalen Investitionstätigkeit. Je nach In-
teressenlage wird dieser Einfluß als Einschränkung
der kommunalen Handlungsfreiheit kritisiert oder
als Beitrag zu einer ausgewogenen räumlichen Ver-
teilung örtlicher Infrastruktur gerechtfertigt. Spezi-
fische parteipolitische Effekte spielen in der Dis-



kussion über die Steuerungswirkung der Investi-
tionszuweisungen keine Rolle.
Im Gegensatz zu den von Reissert präsentierten
Ergebnissen erweisen sich die Investitionszuwei-
sungen in der Mehrzahl der von uns untersuchten
Konstellationen als die weitaus wichtigste Bestim-
mungsgröße der Investitionsausgaben51). In fünf
der sechs Fälle bewirken sie substantiell bedeut-
same Ausgabensteigerungen. Dies gilt vor allem für
das Aufgabenfeld Sport/Erholung und, in etwas ab-
geschwächter Form, für den kulturellen Bereich.
Beide Sektoren lassen sich der wohlfahrtsstaatli-
chen Politik zurechnen. Bei den Kulturinvestitio-
nen fällt die Transformationsleistung in den CDU-
geführten Kommunen etwas stärker aus als bei ei-
ner Dominanz der SPD. Dagegen stellt sich die
Sachlage bei den Investitionen für Sport/Erholung
umgekehrt dar. Die Ausgaben für die Verkehrsin-
frastruktur sind sichtlich schwächer durch die staat-
lichen Zuweisungen bestimmt, insbesondere in der
SPD-Gruppe (vgl. Tabelle 2).

Alles in allem unterscheidet sich die Reaktion
CDU- und SPD-geführter Gemeinden auf staatli-
che Investitionszuweisungen eher graduell als
grundsätzlich. In beiden Städtegruppen lösen staat-
liche Zuweisungen steigende Eigeninvestitionen
aus. Die Kommunen verwenden die vom Staat zu-
gewiesenen Mittel nicht zur Entlastung ihrer Inve-
stitionsetats (Versickerungseffekt), sondern sie mo-
bilisieren aus ihren eigenen Haushalten zusätzliche
Mittel (Anreizeffekt)52). Die Hypothese über die
Außensteuerung der Kommunen durch staatliche
Zuweisungen scheint somit grundsätzlich bestätigt,
da die Städte und Gemeinden ihre eigenen finan-
ziellen Bemühungen auf den untersuchten Politik-
feldern offensichtlich den Präferenzen des Zuwei-
sungsgebers anpassen. Zwar gibt es in dieser Hin-
sicht politikfeldspezifische Besonderheiten, doch
nutzen die Kommunen erhöhte Investitionszuwei-
sungen generell nicht dazu, ihr Aktivitätsprofil nach
eigenen Vorstellungen und entgegen den Intentio-
nen des Zuweisungsgebers zu verändern.

V. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Nach den Ergebnissen unserer Untersuchung weist
das Investitionsverhalten der 49 verbandsfreien
Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz eher po-
litikfeld- als parteispezifische Besonderheiten auf.
Bei den wohlfahrtsstaatlichen Aufgaben Kultur/
Wissenschaft/Forschung und Sport/Erholung lassen
sich CDU- und SPD-dominierte Kommunen er-
kennbar durch staatliche Zuweisungen steuern. Lo-
kale Bedarfs- und Ressourcengrößen beeinflussen
das Ausgabenniveau in beiden Gruppen nur
schwach. Auf dem für privatwirtschaftliche Überle-
gungen unmittelbar bedeutsamen Verkehrssektor
stellt sich die Sachlage etwas anders dar: In CDU-
regierten Städten spielen lokale Bedarfs- und Res-
sourcenfaktoren und externe Finanzierungsmög-
lichkeiten eine vergleichbare Rolle als Bestim-
mungsfaktoren der Eigeninvestitionen.

Insgesamt stützt unsere Untersuchung die Ergeb-
nisse vergleichbarer Studien zur kommunalen Inve-
stitionspolitik in der Bundesrepublik:

1- Den wichtigsten Bestimmungsfaktor der kom-
munalen Investitionsausgaben stellen die staatli-
chen Investitionszuweisungen dar. Sie stimulieren
Eigeninvestitionen der Kommunen, und zwar weit-
gehend unabhängig von deren Bedarfs- und Res-

sourcenlage und der in ihr bestehenden parteipoli-
tischen Konstellation ).53

2. Die parteipolitische Machtverteilung in den loka-
len Entscheidungsgremien beeinflußt die Höhe der
kommunalen Eigeninvestitionen allenfalls graduell,
ein klares parteipolitisch bedingtes Leistungsprofil
läßt sich nicht nachweisen. Am ehesten ist es noch
bei den Verkehrsinvestitionen gegeben. Die empi-
rischen Belege für den geringen Parteieneinfluß auf
die Gestaltung der Kommunalausgaben lassen sich 
also nicht ausschließlich auf eine unzulängliche
Operationalisierung des Eastonschen Systemkon-
zeptes zurückführen, sondern sie scheinen die tat-
sächlichen kommunalpolitischen Gegebenheiten zu
reflektieren54).

Wenn man sich die institutioneilen Rahmenbedin-
gungen und die kulturellen Traditionen vergegen-
wärtigt, unter denen die Kommunalpolitik in der
Bundesrepublik abläuft, dann können die Untersu-
chungsergebnisse kaum überraschen. Die örtliche
Selbstverwaltung gilt in Deutschland traditionell als
ein parteipolitisch wenig kontroverser Handlungs-
bereich, jedenfalls im Vergleich mit der Bundes-
und der Landespolitik. Diese Annahme wird empi-
risch durch die weit verbreitete Neigung belegt, alle
in der Kommunalvertretung präsenten politischen



Gruppierungen an der Verwaltungsspitze zu betei-
ligen. Das Abstimmungsverhalten der Kommunal-
vertretungen, selbst bei politischen Schlüsselent-
scheidungen wie der Verabschiedung des Gemein-
dehaushaltes oder des Flächennutzungsplanes, ist 
gleichfalls eher konsens- als konfliktorientiert55).
Unter diesen Bedingungen ist weder die CDU noch
die SPD ohne weiteres in der Lage, ihre ideologi-
schen Präferenzen in materielle politische Entschei-
dungen umzusetzen.
Neben spezifisch kommunalpolitischen Traditionen
begrenzen Merkmale des deutschen Parteiensy-
stems die bruchlose Umsetzung von Parteiideolo-
gien in staatliche Entscheidungen. Seit der Grün-
dung der Bundesrepublik verloren die beiden gro-
ßen Parteien zunehmend ihre exklusive Veranke-
rung in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und
wurden zu Mittelschichtparteien. Mit dem Wandel
ihrer Anhängerschaft ging auch eine gewisse pro-
grammatisch-ideologische Konvergenz der Parteien
einher. Im Interesse ihrer Mehrheitsfähigkeit kann
die SPD keine dezidiert sozialistische Wirtschafts-
und Sozialpolitik betreiben; in einer säkularisierten
Gesellschaft müssen sich die Unionsparteien aus
den gleichen Gründen um die Unterstützung kirch-
lich nicht gebundener Wähler im Arbeitnehmerla-
ger bemühen. Die Umsetzung ideologischer Ziele
in Regierungspolitik wird schließlich in der Bundes-
republik dadurch erschwert, daß die beiden großen
Parteien im Regelfälle auf eine Koalition mit der
FDP angewiesen sind. Die Fraktionalisierung des
Parteiensystems ist in unseren Untersuchungsein-
heiten noch deutlich stärker ausgeprägt als im na-
tionalen politischen System. Dies erschwert zusätz-
lich die Realisierung parteipolitischer Ziele in der
kommunalen Entscheidungspraxis.
Die Wirksamkeit parteipolitischer Einflüsse für die
kommunale Ausgabengestaltung wird weiterhin
durch die Einbindung der Kommunen in den staat-
lichen Finanzierungs- und Leistungsverbund einge-
schränkt: Aufgrund der Verteilung der Kompeten-
zen auf dem Gebiet der Finanzgesetzgebung verfü-
gen die Kommunen kaum über einen eigenen Ge-
staltungsspielraum in der Abgabenpolitik. Einen
erheblichen Teil ihrer Einnahmen beziehen sie nach
einem eindeutig festliegenden Verteilungsschlüssel
aus dem staatlichen Finanzverbund. Insofern ist die
kommunale Einnahmenpolitik vergleichsweise we-
nig flexibel, die ideologischen Präferenzen der loka-
len Parteiorganisationen können in ihr kaum zum
Zuge kommen. Die aus international vergleichen-
den Untersuchungen bekannten Unterschiede in
den Abgabenquoten konservativ/liberal und sozial-

demokratisch/sozialistisch regierter Staaten sind in
der Haushaltspolitik kommunaler Gebietskörper-
schaften nicht zu erwarten, vor allem dann nicht,
wenn sich die Untersuchung auf ein Bundesland
beschränkt. In ihrer Ausgabenpolitik unterliegen
die Gemeinden ähnlichen externen Beschränkun-
gen. Zahlreiche kommunale Ausgaben, insbeson-
dere die für Parteieffekte besonders sensiblen So-
zialausgaben, resultieren aus bundes- und landesge-
setzlich festgelegten Leistungsverpflichtungen der
Kommunen. Im Bereich der Infrastrukturpolitik
werden derartige externe Rahmenbedingungen
ebenfalls wirksam: Ein erheblicher Teil der kom-
munalen Investitionen entfällt auf Pflichtaufgaben,
bei denen die Gemeinden und Gemeindeverbände
ihre Ausgaben allenfalls graduell variieren können.
Zudem dürften die Modalitäten der Investitionsfi-
nanzierung, insbesondere die Mitfinanzierung ko-
stenintensiver Investitionen durch staatliche Zu-
weisungen, den Einfluß parteipolitischer Fakto-
ren auf Investitionsentscheidungen in Grenzen hal-
ten.
Obgleich sich in unseren 49 Untersuchungseinhei-
ten kein nachhaltiger Einfluß der parteipolitischen
Kräfteverteilung auf die kommunale Investitions-
politik nachweisen läßt, erlaubt dieses Ergebnis
keine generellen Schlußfolgerungen über die Be-
deutsamkeit oder Irrelevanz politischer Struktur-
merkmale für die Inhalte kommunaler Entschei-
dungen. Bei einer Analyse von Personalausgaben
oder der kommunalen Verschuldungspolitik kön-
nen parteipolitische Faktoren eine wichtigere Rolle
spielen. Der Einfluß anderer Merkmale des lokalen
politischen Systems, z. B. der inneradministrativen
Strukturen, der politischen Aktivität der Bevölke-
rung, der Zentralisierung oder Fragmentierung der
kommunalen Machtstrukturen oder der politischen
Einstellungen der lokalen Entscheidungsträger auf
die Umsetzung von Inputs in Outputs wurden hier
nicht untersucht. Aus diesem Grunde sagen unsere
Ergebnisse nichts über die generelle Bedeutung
politischer Strukturen und Prozesse für den Inhalt
politischer Entscheidungen aus, sondern nur über
die Bedeutung der parteipolitischen Kräftekonstel-
lation für spezifische politische Aktivitäten auf ein-
zelnen Politikfeldern. Der Umstand, daß in der
Investitionspolitik als einem wichtigen kommuna-
len Handlungsbereich mit vergleichsweise großen
politischen Gestaltungsmöglichkeiten allenfalls be-
scheidene und von Politikfeld zu Politikfeld vari-
ierende Parteieffekte nachweisbar sind, deutet auf
einen großen Einfluß der Tradition einer primär
sachbezogenen Kommunalpolitik hin, die durch
die Einbindung der Kommunen in ein umfassen-
des System der Politikverflechtung noch verstärkt
wird.



Everhard Holtmann/Winfried Killisch

Gemeindegebietsreform und politische Partizipation
Einstellungen in der fränkischen „Rebellengemeinde“ Ermershausen

I. Folgekosten der Reform:
Vernachlässigte lokale Identität

In Artikel 28. bekräftigt das2 Grundgesetz die ei-
genverantwortliche Selbstverwaltung örtlicher Ge-
meinschaften. Diese Verfassungsgarantie schließt,
das wird häufig übersehen, in dem Prinzip demo-
kratischer kommunaler Selbstregierung auch die
Schutzwürdigkeit der zugehörigen örtlichen sozia-
len Gemeinschaft als des berufenen Trägers solcher
Autonomie grundsätzlich mit ein1). Die Gemeinde
als Verwaltungseinheit und ihr gesellschaftliches
Substrat, d. h. eine durch Ortszugehörigkeit defi-
nierte Sozialgemeinde, sind demnach im gemeinten
Verfassungssinn funktional aufeinander bezogen.

Die Grundlagen der kommunalen Gebietsreform, Baden-
Baden 1981, S. 57 ff.
4) H.-H. Zahn (Anm. 2), S. 214.

Durch die Gemeindegebietsreformen der sechziger
und siebziger Jahre ist die Symmetrie von Verwal-
tungs- und Sozialgemeinde jedoch vielerorts gestört
worden. In der Gesamtbilanz des Neugliederungs-
werkes fallen, neben dem positiven Effekt gestärk-
ter Verwaltungs- und Leistungskraft im ländlichen
Raum, ein nicht nur an der zahlenmäßigen Vermin-
derung kommunaler Mandate meßbarer Verlust an
Bürgemähe der Selbstverwaltungsorgane und eine
gesunkene Bürgerbeteiligung negativ ins Ge-
wicht2). Ein Erfahrungswert der Gebietsreform ist,
daß traditionelle Lokalbindungen und soziale Ei-
genkräfte gewachsener Ortsgemeinschaften auf neu
und größer zugeschnittene kommunale Verwal-
tungsgebilde nicht ohne weiteres übertragbar
sind.

Diese politischen und sozialen Folgekosten der Ge-
bietsreform — die vorrangig nach Maßstäben admi-
nistrativer Leistungssteigerung umgesetzt worden
ist3) — wiegen aus heutiger Sicht um so schwerer.

1)Vgl. Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein. Das Bonner
Grundgesetz, Berlin-Frankfurt 19662, S. 85.
) Zusammenfassend Werner Thieme/Günther Prillwitz,

Durchführung und Ergebnisse der kommunalen Gebietsre-
form, Baden-Baden 1981, S. 37,214; ferner mit lokalen Da-
ten Dieter Jauch, Auswirkungen der Verwaltungsreform in 
ländlichen Gemeinden, Stuttgart 1975, S. 75, 94; Hans-Her-
mann Zahn, Die Einstellung der Bürger zu ihrer Gemeinde,
Baden-Baden 1982, S. 214f.; L. Albertin/I. Keim/
K. Werle, Die Zukunft der Gemeinden in der Hand ihrer
Reformer, Opladen 1982, S. 127 ff.
) So übereinstimmend W. Thieme/G. Prillwitz (Anm. 2),

■ 45; Hans-Ulrich Derlien/Dyprand v. Queis, Kommunal-
politik im geplanten Wandel, Baden-Baden 1986, S. 13; fer-
ner Ulrich Scheuner, Voraussetzungen der kommunalen Ge-
letsreform, in: G. C. von Unruh/W. Thieme/U. Scheuner,

als das Bedürfnis nach Mit- und Selbstbestimmung
im Lebensumfeld offenbar generell wächst, zu-
gleich aber individualistischere Züge annimmt und
so als ein Potential für bürgerschaftliche Mitwir-
kung an öffentlichen Angelegenheiten verloren zu
gehen droht. Der Hang zur Vereinzelung vertieft
die Auseinanderentwicklung von Privatleben bzw.
Berufsinteressen und politischem Geschehen. Da-
mit droht ein weiterer Substanzzerfall demokrati-
scher Politik: Selbstgenügsame Pflege persönlicher
Interessen geht einher mit Gleichgültigkeit gegen-
über dem Politikbetrieb. Umgekehrt werden die
Basisbindungen parlamentarischer Vertretungen
brüchig.
Die — hier nur andeutbaren — Akzeptanzschwä-
chen des repräsentativen Systems erfahren indirekt
eine Verstärkung durch späte Folgen der Gemein-
degebietsreform. Denn: Gemeindepolitik ist in die
Rathäuser der neuen Einheitsgemeinden abgewan-
dert und damit für viele Bürger als ein möglicher
Wirkungskreis eigener kommunalpolitischer Akti-
vität weggerückt. Diese Entwicklung führt dazu,
daß die kommunale Selbstverwaltung die — „von
oben“ und aus ganz anderen Gründen verursach-
ten — aktuellen Vertrauens- und Vermittlungs-
probleme der parteienstaatlich regulierten Demo-
kratie „von unten“ nicht mehr (bzw. noch weniger
als früher) abfangen kann.
Eingemeindete Ortsteile pflegen, gleichsam ersatz-
weise, einen überkommenen Parochialismus. Die
Bewohner beschränken ihre sozialen Kontakte, wie
Hans-Hermann Zahn am Brackweder Beispiel her-
ausfand, „auch einige Zeit nach der Reform immer
noch im wesentlichen auf ihre alte Gemeinde“4).
Gemeindepolitik wird zur Sache bloßer Beobach-
tung und im übrigen auf die Entgegennahme eines
lokalen Dienstleistungsangebots reduziert, das im
Gefolge der Gebietsreform allerdings erheblich
verbessert worden ist. Wo örtliche Rathäuser auf-
gelöst wurden, geht die alltägliche Erfahrungsein-
heit — welche das vorpolitische Ortsleben mit den
Akteuren kommunaler Selbstverwaltung vormals



verband — verloren. Seither ist die soziale Veran-
kerung von Gemeindepolitik in vorpolitischen ört-
lichen Lebensbezügen, ein wesentliches Element
lebendiger Gemeindedemokratie, häufig abgeris-
sen.
Der mutmaßliche Zusammenhang zwischen unge-
plant entpolitisierenden Folgen der Gebietsreform
und generellen Vermittlungsproblemen des bun-
desdeutschen Parteienstaates bildet nicht den Un-
tersuchungsgegenstand unserer empirischen Fall-
studie, er stellt allenfalls einen Hinweis auf ihre
denkbare gesamtpolitische Einordnung dar. Ziel
der im Frühjahr 1988 vorgenommenen Befragung in
der unterfränkischen Landgemeinde Ermershausen
(bei Bamberg) war es, über die Einstellungen der
Bewohner die subjektive Dimension des dort mehr
als ein Jahrzehnt währenden hartnäckigen Kampfes
gegen die (1978 verfügte) Eingemeindung in die
neue Großgemeinde Maroldsweisach zu erfassen
und damit auch lokale Hintergründe dieses kollek-
tiven Widerstands aufzuhellen5). Art. Dauer und
Intensität dieses Widerstands lassen den Funktions-
verlust der institutionalisierten kommunalen
Selbstverwaltung und einen Vertrauensschwund
von Parteienstaat und staatlicher Politik bzw. Ver-
waltung exemplarisch zutage treten.
Natürlich stellt sich die Frage, ob die in Ermershau-
sen erhobenen Umfragewerte verallgemeinbar
sind. Ist das einsame Aufbegehren gegen die Ein-
gemeindung mehr als ein lokaler Sonderfall, ist es,
angesichts der weithin unstreitigen Hinnahme der
Neugliederung durch die Betroffenen, nicht aty-
pisch für das normale Bürgerurteil über die Ge-
bietsreform? Hat nicht der zähe Kleinkrieg zwi-
schen „Rebellenort“ und Gemeinde-, Kreis- und
Landesobrigkeiten lediglich die Bedeutung einer
vereinzelten lokalen Kraftprobe?
Unsere Antwort (und zugleich These) lautet: Ge-
messen an der inzwischen geräuschlosen Anpas-
sung nahezu aller betroffenen Gemeinden an die
Ergebnisse der Gebietsreform, hat der Fall Ermers-
hausen nicht mehr als die Größenordnung eines
lokalen Restkonflikts. Gleichwohl bringt die dor-
tige lokale Protestbewegung besonders spektakulär
zum Ausdruck, was in einer unbestimmten Zahl
anderer Einheitsgemeinden hinter der Fassade äu-
ßerlichen Bürgerfriedens als stille Unzufriedenheit
weiterwirkt: Bedauern über ein Stück verlorener

Identität und Gefühle der Entfremdung vom Ver-
waltungsbetrieb in der neuen Großgemeinde6). So
gesehen, erhellt die Untersuchung des Ausnahme-
falles Ermershausen ein Stück andernorts oft ver-
drängter kommunaler Normalität. Diese nimmt je-
doch nur dort Ausmaße eines offenen und aktiven
Widerstands an, wo — wie in Ermershausen -
eine besondere lokale Betroffenheit vorliegt.
Die erwachsenen Ermershäuser Bürger zeigten
eine hohe Bereitschaft zu unkonventioneller Parti-
zipation (verstanden als Politikbeeinflussung au-
ßerhalb der vom Institutionensystem angebotenen
Formen und Wege). Das ist insoweit überraschend,
als damit bei Landbewohnern, welche einer konser-
vativen Sozialmoral und Politiksicht anhängen, ein
Verhaltenstypus auftaucht, der nach bisheriger wis-
senschaftlicher Erkenntnis das Merkmal vornehm-
lich höher gebildeter Angehöriger der neuen städ-
tischen Dienstleistungsberufe mit urbanem Lebens-
stil und postmateriellen Einstellungen ist7). Dies
läßt sich — zweiter Teil unserer These — so deu-
ten, daß politische Deprivation, als spezielle Art
politischer Unzufriedenheit mit staatlichen Fehllei-
stungen8), auch im ländlich-konservativen Sozial-
milieu als unkonventionelles Protestverhalten Aus-
druck finden kann — vorausgesetzt, es geht um
mehr als einen nur abstrakten Wertkonflikt, wenn
also eine konkrete Betroffenheit vorliegt, etwa in
Gestalt eines obrigkeitlichen Eingriffs in traditio-
nelle Lebenswelten, der als existentiell bedrohlich
empfunden wird.
Auch aus diesem Blickwinkel gelangen wir zu dem
Schluß, daß das nonkonforme Protestverhalten ei-
ner peripheren fränkischen Landgemeinde zwar
eine lokale Ausnahmesituation spiegelt, nicht aber
einen atypischen Sonderfall darstellt. Wir vermuten
(ohne es mit empirischen Vergleichsdaten absi-
chern zu können), daß die bodenständigen Kerne
der Bürgerproteste z. B. in Whyl, im Hunsrück
oder um Wackersdorf, die eine Mobilisierung in
ländlich-konservativen Traditionsmilieus freige-
setzt haben, durch ähnliche Deprivationsgefühle
bewegt werden.



II. Widerstand als Teil dörflichen Alltags
1. Politisches Interesse und Ortsbezogenheit

Knapp vier Fünftel der Einwohner nehmen am poli-
tischen Geschehen lebhaft oder zumindest gele-
gentlich Anteil. Nur jeder Fünfte zeigt sich „wenig“
oder „gar nicht“ interessiert.

Das Politikinteresse im Ort liegt damit erheblich
über dem bundesdeutschen Durchschnittswert der
achtziger Jahre9). Die vergleichsweise hohe Auf-
merksamkeit für Politik belegt, daß sich der Einge-

meindungskonflikt auf die Einwohner politisierend
ausgewirkt hat. Für sieben von zehn Befragten hat
sich die Einstellung zur Politik seither verändert:
Wahlboykott und Vertrauensentzug für die politi-
sche Ordnung sind die am häufigsten genannten
Reaktionen. Nur ganz wenige sagen, ihr Interesse
an Politik sei gesunken. Hingegen äußert gut jeder
dritte derjenigen, deren Einstellung zur Politik sich 
nach eigenem Bekunden geändert hat, zuneh-
mende Aufmerksamkeit für Gemeindeangelegen-
heiten (Abb. 1).

Das besondere Interesse knapp der Hälfte der Orts-
bewohner (45,6 %) gilt der Gemeinde. Die kommu-
nale Interessenpräferenz übersteigt damit die in an-
deren Fallstudien ermittelten Vergleichsdaten (zwi-
schen und 13%)10 um ein Mehrfaches10). Über-
durchschnittlicher politischer Interessegrad und in-
tensive Ortsbindung sind in Ermershausen eng auf-
einander bezogen.

2. Die Selbsteinschätzung politischer Einflußchan-
cen: Gespaltene lokale Kompetenz

Befragt, wie sie ihre persönlichen politischen Ein-
flußchancen einschätzen, stellen generell in Umfra-
gen diejenigen Bundesbürger die vergleichsweise

stärkste Gruppe dar, die glauben, am ehesten auf
der Gemeindeebene etwas bewegen zu können ).
Das traditionell stärker ausgeprägte Bewußtsein lo
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kaler Kompetenz hat im allgemeinen auch die kom-
munale Gebietsreform überdauert12).
In Ermershausen hingegen scheint die übliche
Rangfolge auf den ersten Blick erheblich ver-
rutscht: Auf die Frage, wo am ehesten die Chance
bestünde, eine als ungerecht empfundene politische
Maßnahme wieder rückgängig zu machen, nennt
lediglich ein knappes Viertel der Bewohner die Ge-
meinde. Rund 40% erwähnen den Bereich der
Landespolitik. Die Bundespolitik dagegen fällt



deutlicher ab als sonst üblich. Auffallend hoch ist
im übrigen mit gut 30% die Gruppe derer, die
sich „nirgends“ Einfluß zuzuschreiben mögen
(Tab. 1).

Die vom normalen Meinungsbild abweichende Ver-
teilung politischer Einflußchancen erklärt sich dar-
aus, daß die Frage nach persönlichen Möglichkei-
ten, als ungerecht perzipierte politische Entschei-
dungen revidieren zu können, üblicherweise ab-
strakt beantwortet, hier aber seitens der Dorfbe-
wohner mehrheitlich auf ihren konkreten Einge-
meindungskonflikt bezogen wird. Zwar bleiben
Grunderfahrungen wie „Nähe zum Entscheidungs-
organ“ oder „Ortsgemeinschaft“, welche die hohe
Rate lokaler Kompetenz gemeinhin erklären, auch
in Ermershausen weiterhin prägend (25,1% Nen-
nungshäufigkeit, vgl. Tab. 2). Jedoch die relativ

größte Teilgruppe sieht eigene Einflußmöglichkei-
ten nicht explizit auf kommunaler, sondern auf lan-
despolitischer Ebene, weil in der Landeshauptstadt
München jene Organgewalten (Landtag, Innenmi-
nisterium, Staatskanzlei) angesiedelt sind, die über
eine eventuelle Korrektur der Eingemeindung ent-
scheiden.
Daß sich die persönlichen Einflußeinschätzungen in
so hohem Ausmaße auf die Landespolitik richten,
hat seinen Grund in dem nahezu alle Dorfbewohner
bewegenden Kampf um die Rückgewinnung ge-
meindlicher Selbständigkeit. Gut ein Drittel der
Befragten begründet seine Einflußpräferenz für die
mittlere Politikebene mit der Entscheidungsbefug-
nis der bayerischen Staatsregierung (Tab. 2). Im
Meinungsbild des Dorfes erscheint lokale Kompe-
tenz daher sozusagen gespalten: Teils wird sie
— wie üblich — direkt in der Antwortrubrik „Ge-
meinde“ sichtbar, teils wird sie verlagert in den Sek-
tor der Landespolitik, welcher für die kommunale
Schicksalsfrage Ermershausens zuständig ist).
Lokale Kompetenz existiert also auch in Ermers
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hausen, aber einstweilen als Schattenkompetenz
außerhalb ihres ureigenen Aktionsfeldes, der poli-
tischen Gemeinde. Einmal aufgrund des erwähnten
Stellenwertes der Landespolitik, zum anderen des-
halb, weil die Ortsverwaltung der neuen Marktge-
meinde Maroldsweisach von Anfang an weitgehend
boykottiert worden ist.

3. Einstellung zur neuen Ortsverwaltung

Rund 90 Prozent der Dorfbewohner verweigern
der neuen Gemeindeverwaltung die Legitimation,
kommunale Belange Ermershausens wahrzuneh-
men. Hinsichtlich der Einstellungen zur neuen
Ortsverwaltung muß allerdings in doppelter Weise
differenziert werden: Einmal unterscheiden die Er-
mershäuser sehr wohl zwischen kommunalpoliti-
scher Verantwortlichkeit der ungeliebten neuen
Gemeindeoberen und der Verwaltungspraxis ihrer
ausführenden Organe; die Leistungskraft und der
freundlich-sachliche Amtston der Rathausbedien-
steten finden durchaus Anerkennung. Andererseits
— damit bereits angedeutet — schließt der prinzi-
pielle Boykottvorsatz nicht aus, daß auf dem Rat-
haus zumindest erledigt wird, was unaufschiebbar
bzw. unumgänglich ist. Fast 60 % der Ermershäuser
hatten im Jahre 1987 die Gemeindebehörde wenig-
stens einmal aufgesucht ) (die konkreten Anlässe
siehe Tab.
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Obwohl die Beziehungen zur Marktgemeinde stark
getrübt sind, ist also der kontinuierliche Kontakt
zur Gemeindeverwaltung nicht gänzlich abgerissen.
Der kleine Amtsverkehr mit dem Rathaus bewegt
sich in einer Größenordnung, wie sie nach der Ge-
bietsreform auch anderswo für eingemeindete Orts-
teile registriert wird.
Innerlich angenommen ist die neue Gemeindefüh-
rung damit keineswegs. Vier von fünf Ermershäu-
sem geben nämlich an, sie hätten infolge der Ein-
gemeindung örtliche Behördengänge „sehr“
(61,7%) oder „ein wenig“ (20,2%) einge-
schränkt.

Neun von zehn Ortsbürgern sind sogar der Über-
zeugung, die Bedürfnisse ihres Ortsteils würden in
der Einheitsgemeinde „schlechter“ (30,2%) bzw.
„viel schlechter“ (59,2%) berücksichtigt. Das Ge-
fühl, bei kommunalpolitischen Entscheidungen be-
nachteiligt zu werden, äußert sich nicht als lediglich
diffuse Unzufriedenheit. Fast jeder erwachsene
Dörfler (86,5%) erinnert sich an konkrete Maß-
nahmen, die gegen die Interessen Ermershausens
durchgesetzt worden seien. Bei den Antworten
kommen zudem jene besonderen, materiellen und
immateriellen dörflichen Betroffenheiten zum Vor-
schein, die dem Konflikt Nahrung geben und inzwi-.
sehen zu symbolischen Anhaltspunkten des Wider-
stands erwachsen sind (Tab. 4).

4. Demokratische Mitsprache in der alten und in
der neuen Gemeinde

Neun von zehn Ermershäusern behaupten, die neue
Gemeindeverwaltung „macht doch, was sie will“.
Nur knapp 7 % der Befragten sehen für sich Mög-
lichkeiten, an kommunalen Verwaltungsentschei-
dungen in Maroldsweisach mitzuwirken. Spiegel-
verkehrt ergibt sich ein äußerst günstiges Meinungs-

bild, wenn nach demokratischen Mitspracherech-
ten in der alten Gemeinde gefragt wird: Fast
drei von vier Befragten äußern sich positiv, we-
niger als 5% bescheinigen der vormaligen Ge-
meindeführung ein selbstherrliches Gebaren
(Abb. 2)).15

Noch deutlicher fällt die kontrastierende Bewer-
tung in der Teilgruppe aus, die sich für Kommunal-
politik besonders interessiert und sich eine hohe
lokale Kompetenz zuschreibt (Tab. 5 und 6).

Der Vorwurf mangelnder demokratischer Offen-
heit der Marktgemeinde-Verwaltung kann nicht Er-
gebnis wirklich gemachter Erfahrungen sein, denn
bislang weigert sich ja die große Mehrheit des
Dorfes, in den Organen der Einheitsgemeinde mit-
zuarbeiten. Die grundsätzliche Frontstellung ge-
genüber Maroldsweisach verlagert sich in einen
pauschalen Willkürverdacht gegenüber der neuen
Gemeindeleitung. Umgekehrt wird die alte,
zwangsweise aufgelöste Ortsverwaltung rückblik-
kend zum idealen Gegenbild kommunaler Selbstre-
gierung verklärt. Die Antworten auf diese beiden
Fragen enthalten klare Projektionen. Gerade das
zeigt, wie stark sich die Einwohner mit ihrer frühe-
ren politischen Gemeinde nach wie vor identifizie-
ren.

5. Eingemeindung als Ortsgespräch — Kommu-
nale Informiertheit und Informationsquellen

In ländlichen Gemeinden werden Informationen
über lokale Ereignisse auch heute noch weithin
über persönliche Kontakte vermittelt. Seitdem in-
folge der Gemeindegebietsreform zahlreiche Ge-



meinderäte ihr Mandat verloren und die Entschei-
dungsprozesse in Einheitsgemeinden bzw. Verwal-
tungsgemeinschaften verlagert worden sind, hat die
herkömmliche Form direkter Kommunikation als
Umschlagplatz für kommunalpolitische Anliegen
und Neuigkeiten folgerichtig an Bedeutung einge-
büßt ).16

Nicht so in Ermershausen. Hier zeigt unsere Befra-
gung das genaue Gegenteil einer kommunalpoli-
tisch verarmten lokalen Öffentlichkeit. Lokale Zei-
tungen, die in eingemeindeten Orten häufig ein fak-
tisches Monopol für ortsbezogene Berichterstat-
tung besitzen, rangieren in Ermershausen als örtli-
che Informationsquelle hinter persönlichen Kon-
takten und dem Mitteilungsblatt der örtlichen Bür-
gergemeinschaft, den „Ermetztal-Nachrichten“,
erst an dritter Stelle. Auch gesellige Beziehungen
werden vergleichsweise intensiv zu kommunalpoli-
tischem Meinungsaustausch genutzt (Tab. 7).



Das kommunalen Themen geltende Informations-
und Mitteilungsbedürfnis ist im Ort ungemein rege.
Die meisten Bewohner sind an die verschiedenen,
untereinander personell vernetzten lokalen Ver-
kehrsschleifen — den Stammtisch, die Bürgerge-
meinschaft und die Vereine, das Gespräch auf der
Straße, im Wirtshaus oder mit dem Altbürgermei-
ster — mehr als einmal angeschlossen. Nur eine
winzige Minderheit von fünf Befragten erklärt sich 
für gänzlich unbeteiligt (noch weniger, nämlich vier
Bürger, halten die Information durch politische
Parteien für erwähnenswert).
Bei privaten, geselligen Zusammenkünften bieten
lokale und speziell kommunale Themen reichlich
Gesprächsstoff. Vier von fünf Ermershäusern un-
terhalten sich im Freundeskreis über lokale Ereig-
nisse bzw. das Tagesgeschehen im Ort (82,7%).
Bei dieser Frage wurde nach politischen und nicht-

politischen Themenbereichen nicht unterschieden.
Immerhin nennen 52,8% der Befragten als Ge-
sprächsgegenstand ausdrücklich die Gemeindepoli-
tik. Ein Dauerthema ist erwartungsgemäß die Wie-
dererlangung der kommunalen Selbständigkeit
(79,7% Nennungen). Klassische Gesprächsstoffe
wie Privatprobleme (54,2%), Nachbam/Bekannte
(25,2%), berufliche Fragen (38,5%) und Sport/
Hobby (42%) treten demgegenüber in den Hinter-
grund.
Die Rückgewinnung der Selbständigkeit ist im Er-
mershäuser Ortsgespräch eindeutig das beherr-
schende Thema. Die meisten Befragten nehmen
dies nicht nur für sich selbst an, sondern ebenso für
ihre Mitbürger: Zwei von drei Dörflern sagen, das
ganze Dorf spreche darüber. Ein weiteres knappes
Drittel glaubt, daß dies zumindest für die Mehrheit
der Bewohner gelte.

Der rege kommunale Informationsfluß im Ort ist
Bestandteil der politischen Rundumverteidigung
des Dorfes. Zwar bleibt die lokale Presse wichtig,
weil sie über den Eingemeindungskonflikt fortlau-
fend ausführlich berichtet. Aber als Informanten
sind vor allem der Altbürgermeister, ehemalige Ge-
meinderäte und weitere lokal anerkannte Bürger
gefragt. Die genannten Meinungsführer bilden im
Vorstand der Bürgergemeinschaft, die sich 1978 als
eine Art privatrechtliche Gemeindevollversamm-
lung konstituierte, ein kommunales Schattenkabi-
nett. Als Quelle kommunaler Informationen nennt
fast jeder zweite Ermershäuser die Bürgergemein-
schaft, etwa jeder achte den Altbürgermeister. Ihre
Mitteilungen und Situationsdeutungen gelten als
authentisch und glaubwürdig. Sie formulieren und
vertreten, vormals durch förmliches politisches
Mandat, später durch bürgerschaftliches Votum be-
auftragt, die Meinung des Dorfes nach außen und
geben den aktuellen Stand der dörflichen Außen-
politik nach innen weiter. Der Zusammenschluß
nach innen hat mithin auch seine kommunikative
Dimension.



III. Rückwirkungen auf individuelle Einstellungen zur Politik

1. Vertrauensverlust der politischen Ordnung

Daß die Eingemeindung gegen den erklärten Wil-
len der überwältigenden Mehrheit der Ermershäu-
ser geschah, hat im politischen Bewußtsein der Be-
wohner Spuren hinterlassen. Die Verstörung sitzt
um so tiefer, als die Staatsmacht den bürgerlichen
Ungehorsam des Dorfes mit einem massiven Auf-
gebot ihrer Zwangsmittel beantwortete. In einer
„Nacht- und Nebelaktion“ riegelten Polizei- und
Grenzschutzeinheiten am 19. Mai 1978 frühmor-
gens den Ort ab und erzwangen den Abtransport
der Gemeindeakten.
Der Aufmarsch massierter Staatsmacht gegen eine
„besonders verdiente und staatstreue Ge-
meinde“17) wurde als erschreckend und demüti-
gend empfunden. In der an sich staatstreuen und
„eher konservativen“18) Landgemeinde ging der
bis dahin fraglose Vertrauensvorschuß in die Auto-
rität des Staates und seiner handelnden Akteure
weitgehend verloren. Fast jeder zweite Bewohner
hat nach eigener Aussage Vertrauen in die politi-
sehe Ordnung eingebüßt (s. a. Abbildung 1).
Dies korrespondiert mit einem Teilbefund unserer
schon erwähnten Frage zur politischen Kompetenz.
Nahezu jeder dritte Ermershäuser fühlt sich den
Entscheidungen der Verantwortlichen im politisch-
administrativen System ohnmächtig ausgeliefert:
30,2% sehen „nirgends“ eine Chance, eine als un-
gerecht empfundene Maßnahme rückgängig ma-
chen zu können (vgl. S. 30). Als Gründe dafür wer-
den „Ohnmacht des Einzelnen“ (14,6%) und „Ar-
roganz der Politik“ (15,7%) genannt. Dabei ist feh-
lendes Vertrauen in persönliche politische Einfluß-
möglichkeiten nicht etwa ein anderer statistischer
Ausdruck für politische Interesselosigkeit, denn In-
teresse und Desinteresse an Politik sind unter den
Resignierten so verteilt wie in der Ortsbevölkerung
insgesamt.

Der Staat fängt, sprichwörtlich, beim Landrat an.
In ihm erhält folglich der in Ermershausen eingetre-
tene Vertrauensschwund der politischen Ordnung
konkret Gestalt. Auf die Frage, welche Personen,
Gruppierungen oder Institutionen im Verlauf der
Gebietsreform besonders enttäuscht haben, wird
mit großem Abstand, von fast 80 % der Ortsbevöl-
kerung, der Landrat genannt. Jeder dritte Dorfbe-
wohner (34,8%) glaubt, der Verlust der Selbstän-
digkeit sei letztlich dem Einfluß des Landrats zu
verdanken. Der Landrat steht in eigener Person

und als Verkörperung überpersönlichen Amtshan-
delns für jene Macht, die aus Ermershäuser Sicht
vertragswidrig die Korrektur der regionalen Ziel-
planung der Gebietsreform 1973 betrieben und da-
mit den Verlust der kommunalen Selbständigkeit
vorentschieden hat. Das technokratische „Plan-
spiel“ (Altbürgermeister Höhn) der Verwaltungs-
organe — und ganz besonders die Rolle, die dabei
das Landratsamt als Architekt der kommunalen
Neugliederung im Grenzlanddistrikt des Haßberge-
Kreises spielte — wurde, lange vor dem denkwür-
digen 19. Mai, in Ermershausen als Mißachtung des
fundamentalen politischen Moralgrundsatzes von
Treu und Glauben empfunden. In der Überzeu-
gung, eigenes gutes Recht sei kreispolitischen Ab-
reden kalt geopfert worden, liegt eine der wesentli-
chen tieferen Ursachen des Widerstands begrün-
det.

2. Resistenz und verletztes Rechtsgefühl

Etwa 84% der Befragten bezeichnen die Einge-
meindung als nicht rechtens. Eine deutliche Mehr-
heit (58,6%) führt den ungebrochenen Widerstand
auf verletztes Rechtsempfinden zurück. Aufschluß-
reich sind auch hier die dem reinen Werturteil un-
terliegenden Motive: vier von fünf Bewohnern rü-
gen die Mißachtung des Bürgerwillens. Jeder zweite
stellt heraus, daß die Voraussetzungen für den Er-
halt kommunaler Eigenständigkeit erfüllt gewesen
seien. Knapp 40 % monieren den Bruch des nach
ihrer Überzeugung seinerzeit gegebenen Selbstän-
digkeitsversprechens. Ebensoviele (38,8%) brin-
gen das „Unrecht“ der Eingemeindung mit dem
Polizeieinsatz in direkten Zusammenhang.
Der Polizeieinsatz vom Mai 1978 ist also im Dorf als
ein traumatisches Gemeinschaftserlebnis präsent.
Er hat aber, auch nach überwiegender Meinung der
Bewohner, das Eintreten für die Selbständigkeit
nicht erst verursacht, sondern eine schon latent vor-
handene Unrechtsüberzeugung verfestigt. Es er-
scheint daher stimmig, daß die Ermershäuser über-
wiegend (mit 58,5 %) sagen, die im Laufe der eska-
lierenden Auseinandersetzung erfahrenen Enttäu-
schungen und Nachteile hätten auf den Wider-
standswillen lediglich verstärkend gewirkt. In der
Verbindung solcher älterer Erfahrungen mit dem
jüngeren Erlebnis des Polizeieinsatzes ist die Erklä-
rung für eine im Kern konservative Empörung und
ihre ungewöhnliche Bekundung in unkonventionel-
lem Protestverhalten zu finden.

3. Ausdrucksformen unkonventionellen Protest-
verhaltens

Das in den siebziger Jahren von Ronald Ingelhart,
Max Kaase und anderen Sozialwissenschaftlern ent-
wickelte Konzept unkonventionellen politischen



Verhaltens geht, grob gesagt, davon aus, daß in
Situationen, in denen Bürger mit ihren Wünschen
auf mangelnde Aufgeschlossenheit der politisch
Herrschenden stoßen und darauf mit der Aktivie-
rung ruhender direkter Beteiligungsrechte reagie-
ren, eine Minderheit auf Formen unkonventionel-
len Protests zurückgreift. Praktiziert werden dabei
auch solche Aktionsformen, die (wie z. B. geneh-
migte politische Demonstrationen) zwar legal sind,
von Teilen der Bevölkerung aber als illegitim abge-
lehnt werden ).19

Unkonventioneller Protest ist ein politisches Aus-
nahmeverhalten, das besonderer, häufig lokaler
Mobilisierungsanstöße bedarf ) und eigentlich ty20 -
pisch ist für eine bestimmte protestgeneigte Teil-
population. Kaase zufolge ist es die sozial-demogra-
phische Kombination „von Jungsein und hoher
Schulbildung, die am stärksten zu unkonventionel-
lem politischen Verhalten prädisponiert“21)- An-
hänger von Linksparteien und Inhaber postmate-
rialistischer Wertpräferenzen sind über-, Frauen
und Personen mit starker Kirchenbindung gewöhn-
lich unterrepräsentiert22).

2) M. Kaase (Anm. 7), S. 191.
) vgl. ebd.; A. Marsh/M. Kaase (Anm. 7), S. 130ff.
zur Protestpotential-Skala siehe M. Kaase (Anm. 7),

>. 205.

In Ermershausen sind die sozialstrukturellen Be-
dingungen nun gänzlich anders. Über 56 % der an
der Befragung beteiligten Einwohner sind 40 Jahre
oder älter. Annähernd vier Fünftel haben die
Schule mit dem Hauptschulabschluß verlassen. Nur
knapp 17 % der Erwerbstätigen sind oder waren als
Angestellte bzw. Beamte beschäftigt. Das Dorf
wählt traditionell mehrheitlich konservativ und ist
überwiegend kirchentreu, was u. a. daraus hervor-
geht, daß die protestantische Kirchengemeinde ein
zentrales Element lokaler Selbstidentifikation ist.
Dennoch werden von den Bewohnern Protestaktio-
nen bejaht und selbst in die Tat umgesetzt, die sich 
über nahezu das gesamte Spektrum eines unkon-
ventionellen politischen Verhaltens erstrecken23),
mit Ausnahme von Sachbeschädigungen und physi-
scher Gewaltanwendung. Letztere werden einmü-
tig abgelehnt. Die Frage, bei welchen Aktionen
gegen die Eingemeindung man unter Umständen
selbst mitmachen würde, ergab das in Tab. 8 darge-
stellte Bild.
Tab. 9 stellt die verschiedenen Aktionsformen des
politischen Lebens dar.
Drei Viertel der Bürger (73,9 %) hatten mehrmals,
6.2 % einmal an solchen Aktionen teilgenom-
men.

Eine Aufschlüsselung der Ortsbewohner nach Al-
terskohorten zeigt, daß das lokale Protestpotential
nur bedingt mit der nachwachsenden Dorfgenera-
tion gleichgesetzt werden kann. Neben den ganz
Jungen (bis 20 Jahre) schält sich in der mittleren
Altersgruppe der 40jährigen ein zweiter aktivisti-
scher Kem heraus, auch und gerade bei härteren
Protestvarianten wie Blockaden, Demonstratio-
nen, Wahlboykott und Steuerstreik. Verglichen mit
diesen beiden Altersgruppen, fällt die Protestbe-
reitschaft bei den 25—29jährigen niedriger aus
(Tab. 10).

Zu erwarten wäre, daß die Bereitschaft zu unkon-
ventioneller Partizipation mit steigendem Politikin-
teresse zunimmt. In Ermershausen trifft dies zu für
das Schreiben von Leserbriefen und das Verfassen
einer Bittschrift, also für Aktionen, die eine gewisse
Geübtheit mit schriftlichen Meinungsäußerungen
erfordern. Wo aber die „literarische“ Hemm-
schwelle nicht existiert, bei Blockaden und Demon-



strationen, bei Wahl- und Steuerstreiks, ist die Pro-
testhaltung unabhängig von einem großen, gele-
gentlichen oder geringen politischen Interesse aus-
geprägt (Tab. 11).

Wir haben des weiteren geprüft, ob sich im Protest-
verhalten geschlechtsspezifische Unterschiede er-
kennen lassen, und ferner, ob sich eine nach Alter

und Einstellung ziemlich homogene, außerfamiliale
Bezugsgruppe wie die Ermershäuser Landjugend
hinsichtlich ihrer unkonventionellen Handlungsbe-
reitschaft von der Gesamtheit der Ortsbewohner
abhebt. Die getrennte Auszählung nach Geschlecht
zeigt, daß aktiver Protest gegen die Eingemeindung
keine männliche Domäne, sondern mindestens in
gleicher Weise Frauensache ist (Tab. 12 bis 14):



Ein deutliches Aktivitätsgefälle wird jedoch sicht-
bar, wenn die Landjugendmitglieder mit den Nicht-
mitgliedern verglichen werden. Unter den Angehö-
rigen dieser Jugendgruppe ist die Bereitschaft, an
Protestaktionen teilzunehmen, durchweg höher
ausgebildet. Bemerkenswert ist dabei, daß die Ab-
lehnung von Sachbeschädigung und körperlicher
Gewalt kaum weniger entschieden ausfällt. Das be-
tonte Bekenntnis zu gewaltfreiem Widerstand
schließt klischeehafte Deutungen der Art aus, das
größere Protestpotential dieser Peer-group sei auf

einen für Jugendliche typischen unreflektierten Ra-
dikalismus zurückzuführen (Tab. 15 und 16).
Wollen wir diese Daten bewerten, so ist an Kaases
1976 getroffene Feststellung zu erinnern, daß für
die Mehrheit der Bürger schon die Anerkennung
bzw. die Beteiligung an einer legalen friedlichen
Demonstration erhebliche Überwindung koste24).
Dieser Hinweis verdeutlicht, wie groß die existen-
tielle Betroffenheit sein muß, damit sich eine entle-
gene Landgemeinde wie Ermershausen dem kollek-
tiven bürgerlichen Ungehorsam zuwendet und eine
hochaktive Protesthaltung so lange durchhält. Die
Bereitschaft zum zivilen Ungehorsam, in den For-
men unkonventioneller Aktion, ist hier deshalb so
hoch, weil die Einwohner sich mit dem Schicksal
ihres Ortes persönlich stark identifizieren. Als ge-
nannte Motive rangieren, nach dem Polizeieinsatz
(55,3%), „Unrecht gegenüber dem Ort“ (30,5%)
und „Ungerechtigkeiten gegenüber einzelnen Per-
sonen“ (26,1%) etwa gleichgewichtig nebeneinan-
der. Aber weit mehr (64,4%) geben „persönliche
Motive“ für ihre Beteiligung an Aktionen an.

Daran zeigt sich zweierlei: einmal ist die Identifika-
tion mit dem Dorf, die im Widerstandswillen Aus-



druck findet, nicht rein ideeller Natur. Ortsbindun
wird vielmehr, das sollte nicht übersehen werde«,
durch konkrete Erfahrungen materieller persönli-
cher Nachteile gestützt (45,6% Antwortquote).
Am häufigsten werden gestiegene Abgaben und
Gebühren (21,6%) sowie Strafverfahren bzw.
Pfändungen (15,6%) genannt. Zweitens sind der
Glaube, das Dorf erleide Nachteile, und die Erfah-
rung individueller Benachteiligung nur zwei Seiten
ein und desselben Gefühls der Zurücksetzung.
Mehr als 90% der Bewohner glauben, durch den
Eingemeindungskonflikt sei dem Dorf als Ganzem
Schaden entstanden.

4. „Friedliche Bürger, nicht Rebellen“ — das Be-
dürfnis nach Normalität

Der Jahre währende, an mehreren politischen, ge-
richtlichen und publizistischen Fronten geführte
Kampfgegen die Eingemeindung gehört in Ermers-
hausen mittlerweile zum Alltag. Doch obwohl der
Widerstand, wie unsere Befragung dokumentiert,
ungebrochen ist und in seinen unkonventionellen
Formen wohl auch instrumentell eingesetzt wird25),
herrscht unter den Dorfbewohnern ein starkes Be-
dürfnis, in den Zustand normalen dörflichen Le-
bens zurückkehren zu können. Die Position von
Außenseitern, die der Obrigkeit Paroli bieten, hat
das Dorf weder mit Stolz erfüllt noch gar in eine
selbstgefällige Pose von Freiheitskämpfern ver-
setzt. Kaum jemand sonnt sich in dem — durch
Medien immer wieder aufpolierten — Glanz einer
„Rebellengemeinde“. Nur ein knappes Zehntel der
Einwohner mag sich mit diesem Kennzeichen iden-
tifizieren. Die große Mehrheit (89,5%) lehnt das
Etikett „Rebellen“ ab (Tab. 17).



Im Kontext anderer Fragen bestätigt sich, daß das
Wahrzeichen „Rebellendorf“ als rufschädigend an-
gesehen wird. Streben nach Normalität, wie sie im 
Wunsch nach Bewahrung eines „guten Namens“
zum Ausdruck kommt, birgt mehr als das natürliche
menschliche Bedürfnis, einen Zustand andauern-
der öffentlicher Spannung und seelischen Drucks zu
beenden. Bedrückend wirkt ebenso, sich — nach
eigener Überzeugung durch Unrecht — von Ho-
heitsträgern einer Staats- und Wertordnung ausge-
grenzt zu wissen, deren konservativer Repräsenta-
tion man sich im Grunde zugehörig fühlt. Den Re-
bellenstatus zu akzeptieren, hieße anzuerkennen,
daß man selbst außerhalb von Rechtsstaat und poli-
tischer Ziemlichkeit agiert. Der ausdauernde Pro-
test entspringt nicht radikaldemokratischem Bür-
gerbewußtsein, sondern ist Ausdruck von zivilem

Ungehorsam wider Willen. Die Bewohner lehnen
sich auf gegen „Unrecht“ und „Behördenwillkür“,
leiden jedoch als „Landeskinder“ zugleich an dem
gestörten Verhältnis zur Staatsautorität.
Es sind, so unser verallgemeinerndes Fazit, nicht
unterstellte Leistungsmängel des modernen Wohl-
fahrtsstaates, die bei konservativen Bevölkerungs-
teilen einen negativen Staatsbezug26) entstehen las-
sen. Vielmehr sind es, in den Augen der Betroffe-
nen, Vorgänge einer Selbstdiskreditierung des
staatlichen Planungsvorrangs und Gewaltmono-
pols. welche traditionelle Staatsgefolgschaft er-
schüttern und auch auf dem flachen Land unkon-
ventionellen Protest hervorbringen können.



Georg-Christoph von Unruh: Die kommunale Selbstverwaltung. Recht und Realität

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 30—31/89, S. 3—13

Eine deutsche Eigenart der demokratischen Regierungsform nach dem Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland ist die in Art. 28 GG getroffene Entscheidung des Verfassungsgebers für eine „auf
Selbstverwaltungskörperschaften aufgebaute gegliederte“ und damit zugleich „vervielfältigte Demokra-

tie“. Dem „Volk in Kreisen und Gemeinden“ ist im 2. Absatz dieses Artikels das „Recht gewährleistet, alle
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln“. Das Grundgesetz
sichert die Bewahrung von regionalen oder lokalen Eigenarten. Zuständigkeitskonflikte zwischen dem das
Ganze darstellenden Staat und seinen gemeindlichen Teilen sind jedoch im Zeitalter der Industriegesell-
schaft um so weniger auszuschließen, als sich „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ nicht
immer einwandfrei von den übrigen übergreifenden öffentlichen Funktionen unterscheiden lassen. Um so
notwendiger ist die Anerkennung der Individualität der verschiedenen Teile in der gegliederten Demo-
kratie. um dieses Prinzip als wichtigen Bestandteil des Rechtsstaates nach dem Grundgesetz wirksam zu
erhalten.
Wichtig ist dafür, nicht nur die Grundlagen und Befugnisse der Selbstverwaltungsträger zu erhalten, son-
dern auch ihre Grenzen zu kennen. Wie der Name sagt, sind diese durch das Tätigkeitswort „regeln“
bestimmt, womit die verwaltende Tätigkeit bezeichnet ist, die sich von staatlichen Befugnissen der poli-
tischen Lenkung durch Regierung und Gesetzgebung unterscheidet. Im Rahmen der kommunalen Kom-
petenzen vermögen die Selbstverwaltungskörperschaften nach wie vor wichtige öffentliche Aufgaben zu
erfüllen. Da es sich bei den kommunalen Körperschaften um überschaubare Gebiete handelt, können sich
die meisten Bürger mit ihrer Gemeinde oder ihrem Kreis identifizieren. Daran ändern auch mannigfache
„Verwerfungen“ im System der kommunalen Selbstverwaltung kaum etwas.

Oscar W. Gabriel/Volker Kunz/Thomas Zapf-Schramm: Parteiideologien und Problem-
verarbeitung in der kommunalen Infrastrukturpolitik
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 30—31/89, S. 14—26

Den kommunalen Investitionen kommt eine bedeutende Rolle in der räumlichen Verteilung der von
öffentlichen Trägem erstellten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur zu. Im Rahmen der
Policy-Output-Forschung wird die Relevanz der Machtverteilung im lokalen Parteiensystem für die Inve-
stitionsentscheidungen der kommunalen Organe überprüft. Die Untersuchungsanordnung folgt der Sy-
stemtheorie Eastons, indem die unterschiedlichen Reaktionen bürgerlich bzw. sozialdemokratisch geführ-
ter Kommunalverwaltungen auf Veränderungen des Investitionsbedarfs und der Ressourcen zum Gegen-
stand der empirischen Analyse gemacht werden. Ein klares parteipolitisch bedingtes Leistungsprofil läßt
sich allerdings nicht nachweisen.

Everhard Holtmann/Winfried Killisch: Gemeindegebietsreform und politische Partizipa-
tion. Einstellungen in der fränkischen „Rebellengemeinde“ Ermershausen.
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 30—31/89, S. 32—39

Die kommunale Gebietsreform hat den Gemeinden, insbesondere im ländlichen Raum, einen Zuwachs an
Leistungs- und Verwaltungskraft gebracht, der seitens der Bürger durchweg anerkannt wird. Andererseits
hat, infolge derselben Reformmaßnahme, kommunale Selbstverwaltung als ein unmittelbarer Wirkungs-
kreis für Ortsbewohner an Nähe und Anziehungskraft eingebüßt. Denn die überkommene Einheit von
Verwaltungs- und Sozialgemeinde wurde vielerorts aufgelöst, und die Gemeindepolitik ist in entferntere
Handlungszentren neugebildeter Eihheitsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften abgewandert.
Dieser Vorgang rührt nicht nur unmittelbar an die gesellschaftlichen Grundlagen lebendiger Gemeinde-
demokratie, sondern spiegelt die derzeit erkennbaren, allgemeinen Legitimationsprobleme der Vertre-
tungs- und Verwaltungskörper unserer staatlichen Ordnung auf lokaler Ebene in besonderer Weise
wider.

Die Hartnäckigkeit, mit welcher die Bewohner der fränkischen Landgemeinde Ermershausen sich gegen
den 1978 verfügten Verlust ihrer kommunalen Autonomie wehren, erhellt die lokale und die gesamt-
politische Dimension des erwähnten Legitimationsproblems beispielhaft: Der Widerstand des Dorfes wäre,
das zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, ohne eine besondere örtliche Betroffenheit in solcher Inten-
sität und Dauerhaftigkeit schwerlich vorstellbar. Doch treten an diesem örtlichen Einzelfall Akzeptanz-
Verluste der Gemeindeselbstverwaltung zutage, die andernorts oft als stille Unzufriedenheit und Entfrem-
dung vorhanden sind. Des weiteren dokumentiert der Fall Ermershausen, daß — elementare Betroffenheit
vorausgesetzt Politikverdrossenheit auch bei konservativer Landbevölkerung in ein unkonventionelles
Protestverhalten einmünden kann.
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